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I.

20310

Durchführungshinweise 
zum Tarifvertrag zur Regelung der 

Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) 
vom 5. Mai 1998

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums
– B 4000 – 1.133 – IV 1 – u. d. Innenministeriums

– 25 – 42.06.08 – 71.3 – v. 22. 7. 2004

Übersicht zu den Hinweisen:

I. Allgemeines
II. Haushaltsrechtliche Umsetzung
III. Zum Tarifvertrag
IV. Steuer-, sozial- und zusatzversorgungsrechtliche

Fragen
V. Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit
VI. Aufhebung von Erlassen

Anlagen:

Anlage 1 Muster für Arbeitsverträge für die Vereinbarung
von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen

Anlage 2 (Beispiel 1) Zusammenfassende Berechnungs-
beispiele bei Erstattung der Förderleistungen durch die
Bundesagentur für Arbeit

Anlage 2 (Beispiel 2) Zusammenfassende Berechnungs-
beispiele bei Erstattung der Förderleistungen durch die
Bundesagentur für Arbeit

Anlage 3 Beispiel zu Abschn. III Nr. 5.2.12 (Wegfall einer
Zulage)

I.
Allgemeines

Nachfolgende Hinweise dienen der einheitlichen Rechts-
anwendung des Tarifvertrages zur Regelung der Alters-
teilzeitarbeit vom 5. 5. 1998 für alle Beschäftigten des
Landes NRW. Der Tarifvertrag normiert die Bedingungen
für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitarbeit auf der
Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (ATG) durch Be-
schäftigte des öffentlichen Dienstes. Dieser Tarifvertrag
ist mit dem Gem.RdErl. des Finanzministeriums und des
Innenministeriums vom 3. 8. 1998 (SMBl. NRW. 20310)
bekannt gegeben worden.

Soweit im Text der Begriff Arbeitnehmer/Beschäftigter
verwendet wird, gilt das Gesagte uneingeschränkt auch
für weibliche Beschäftigte.

II.

Haushaltsrechtliche Umsetzung

Zur haushaltsrechlichen Umsetzung des TV ATZ wird
auf das Ressortrundschreiben des Finanzministeriums
vom 28. 8. 1998 – IV B 3 – 3.200/18 – hingewiesen. 

III.

Zum Tarifvertrag

Präambel

Nach der Präambel soll älteren Beschäftigten ein gleiten-
der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand er-
möglicht und dadurch vorrangig Auszubildenden und
Arbeitslosen eine Beschäftigungsmöglichkeit eröffnet
werden. Der Tarifvertrag begründet für die Arbeitgeber
keine Wiederbesetzungsverpflichtung.

Allerdings hat die Arbeitgeberseite gegenüber den Ge-
werkschaften erklärt, während der Laufzeit der Tarif-
vereinbarung regelmäßig über die Beschäftigungswir-
kung zu informieren und hierfür die erforderlichen In-
formationen zur Verfügung zu stellen. Über den Umfang

der hierzu erforderlichen Angaben ergeht zu gegebener
Zeit ein besonderes Schreiben; die entsprechenden Fäl-
le bitte ich daher für statistische Nachfragen verfügbar
zu halten.

1
Geltungsbereich (§ 1 TV ATZ)

Der TV ATZ gilt für alle Beschäftigten, die unter den Gel-
tungsbereich der in § 1 TV ATZ aufgeführten Mantelta-
rifverträge des öffentlichen Dienstes fallen. Er ist ein die
aufgeführten Manteltarifverträge ergänzender Tarifver-
trag.

2
Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit (§ 2 TV ATZ)

2.1
Begünstigter Personenkreis

Leistungen nach dem TV ATZ können an Beschäftigte ge-
währt werden, die 

– das 55. Lebensjahr vollendet haben,

– eine Beschäftigungszeit von fünf Jahren zurückgelegt
haben und

– innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der
Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage in
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (= Arbeitslosen-
versicherung) gestanden haben.

Die in § 2 Abs. 1 TV ATZ geforderten 1080 Kalendertage
müssen nicht zusammenhängend und nicht zwingend im
jetzigen Arbeitsverhältnis geleistet sein. Es bestehen kei-
ne Bedenken, wenn Zeiten mit Anspruch auf Entgelters-
atzleistungen i. S. von § 2 Abs. 1 Nr. 3 ATG unter den dort
genannten Voraussetzungen angerechnet werden. Ebenso
können ab dem 1. 7. 2004 auch Vorbeschäftigungszeiten
nach den Vorschriften eines Mitgliedstaates, in dem die
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates der Europäi-
schen Union Anwendung findet, angerechnet werden
(vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ATG in der ab dem 1. 7. 2004 gelten-
den Fassung).

Altersteilzeitarbeitsverhältnisse können nach § 2 Abs. 1
TV ATZ unter Beachtung der o. g. Voraussetzungen nur
auf der Grundlage ATG abgeschlossen werden. D.h. im
ATG sind die Mindestanforderungen normiert, sowohl
hinsichtlich der Voraussetzungen für das Vorliegen von
Altersteilzeitarbeit als auch hinsichtlich der Höhe der
Leistungen. Leistungen, die darüber hinausgehen, sind
aber zulässig.

2.2
Versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis als
Voraussetzung

§ 2 Abs. 1 TV ATZ legt im letzten Halbsatz fest, dass es
sich bei dem vereinbarten Altersteilzeitarbeitsverhält-
nis um ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
handeln muss. Der Altersteilzeitarbeitnehmer darf also
nicht geringfügig im Sinne des § 8 SGB IV beschäftigt
sein. 

Zu beachten ist, dass nach § 27 Abs. 5 SGB III eine Ver-
sicherungsfreiheit auch in den Fällen besteht, in denen
der Arbeitnehmer zwar mehr als 400 Euro verdient, aber
weniger als 15 Stunden wöchentlich arbeitet und sich
arbeitslos meldet. Der Arbeitnehmer, der zwar mehr als
400 Euro pro Monat verdient aber nicht mehr als
15 Stunden wöchentlich arbeitet und sich beim Arbeits-
amt arbeitslos meldet, wäre nicht mehr versicherungs-
pflichtig beschäftigt mit der Folge, dass keine Altersteil-
zeitarbeit im Sinne des Gesetzes mehr vorläge (Störfall).
In der Praxis sollte ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, dass in derartigen Fällen eine Arbeitslosmeldung
zum Vorliegen einer versicherungsfreien Beschäftigung
führt und hiermit nachteilige Folgen (Nichtvorliegen von
Altersteilzeitarbeit im Sinne des Gesetzes und des Tarif-
vertrages) verbunden sind. 
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2.3
Anspruch auf Altersteilzeitarbeit

Während ab der Vollendung des 55. Lebensjahres ein
Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbart werden kann,
besteht nach § 2 Abs. 2 Satz 1 TV ATZ ab Vollendung des
60. Lebensjahres ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Ver-
einbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses, wenn er
die übrigen in § 2 Abs. 1 TV ATZ festgelegten Vorausset-
zungen erfüllt. Die in § 2 Abs. 2 TV ATZ für den Rechtsan-
spruch auf Altersteilzeitarbeit vorgeschriebene Ankündi-
gungsfrist von drei Monaten soll dem Arbeitgeber eine ge-
wisse Planungssicherheit geben; von dem Fristerfordernis
kann einvernehmlich abgewichen werden.

Trotz des bestehenden Anspruchs auf Altersteilzeitarbeit
für Arbeitnehmer, die das 60. Lebensjahr vollendet ha-
ben, kann der Arbeitgeber nach § 2 Abs. 3 TV ATZ den
Wunsch des Arbeitnehmers nach Vereinbarung eines Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses ablehnen, soweit dringen-
de dienstliche bzw. betriebliche Gründe entgegenstehen. 

Gegenüber Arbeitnehmern, die das 60. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, hat der Arbeitgeber einen weiter-
gehenden Entscheidungsspielraum. Die Entscheidung
des Arbeitgebers muss jedoch billigem Ermessen (§ 315
BGB) entsprechen. Der Arbeitgeber kann daher die
Gruppe der Arbeitnehmer, die das 60. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, ganz oder teilweise von der Ge-
währung der Altersteilzeitarbeit ausschließen, sofern
hierfür sachliche Gründe (nicht notwendigerweise drin-
gende dienstliche bzw. betriebliche Gründe) bestehen. 

Mit der Vereinbarung des § 2 Abs. 3 TV ATZ haben die
Tarifvertragsparteien zugleich der Forderung des Gesetz-
gebers in § 3 Abs. 1 Nr. 3 ATG entsprochen, wonach die
„freie Entscheidung des Arbeitgebers bei einer über
5 v. H. der Arbeitnehmer des Betriebes hinausgehenden
Inanspruchnahme sichergestellt“ sein muss; der Arbeit-
geber kann auch aus diesem Grund den Berechtigtenkreis
begrenzen und die Vereinbarung eines Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses bei bestimmten Arbeitnehmern ableh-
nen.

2.4
Dauer der Altersteilzeitarbeit

Der in § 2 Abs. 4 Satz 1 TV ATZ angesprochene Zeitraum
von zwei Jahren in Bezug auf die Dauer eines Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses beruht darauf, dass das Vorlie-
gen von 24 Monaten Altersteilzeitarbeit Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der Altersrente nach Altersteil-
zeitarbeit ist (§ 237 Abs. 1 Ziffer 3 Buchst. b SGB VI).
Sofern altersteilzeitwillige Arbeitnehmer vor Ablauf von
zwei Jahren einen Anspruch auf eine andere Form der
Altersrente ohne Abschläge erreichen bzw. vor Ablauf
der zwei Jahre eine andere Form der Altersrente tatsäch-
lich in Anspruch nehmen können und wollen, so kann
Altersteilzeitarbeit auch für kürzere Zeiträume verein-
bart werden. Bei der Festlegung der Gesamtlaufzeit des
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ist im Einzelfall darauf
zu achten, dass das Arbeitsverhältnis automatisch zu
dem Zeitpunkt endet, ab dem der Arbeitnehmer eine un-
geminderte Altersrente beanspruchen könnte (vgl.
Abschn. III Nr. 9.1).

Der Stichtag 1. 1. 2010 in § 2 Abs. 4 Satz 1 TV ATZ
knüpft an die derzeit auf den 31. 12. 2009 begrenzte
Geltungsdauer des ATG an.

2.5
Beginn der Altersteilzeitarbeit

Die Vereinbarung über Altersteilzeitarbeit kann nur für
die Zukunft geschlossen werden. Bereits abgelaufene
Arbeitszeiten, in denen tatsächlich keine Altersteilzeitar-
beit ausgeübt worden ist, können nicht nachträglich in
ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis umgewandelt werden.

Besteht zu Beginn der Altersteilzeitarbeit Arbeitsunfä-
higkeit, kann Altersteilzeitarbeit sozialversicherungs-
rechtlich nur während der Zeit der Entgeltfortzahlung
sowie während des anschließenden Bezugs von Kran-
kengeld, dem ausschließlich das Regelarbeitsentgelt
aus der Altersteilzeitarbeit zugrunde liegt und bei Be-

zug von Krankentagegeld eines privaten Versicherungs-
unternehmens vorliegen (§ 10 ATG). Ist der Entgeltfort-
zahlungszeitraum bei Beginn der vereinbarten Alters-
teilzeitarbeit bereits abgelaufen und wird Krankengeld
aus dem bisherigen Entgelt bezogen, kann Altersteil-
zeitarbeit für den Zeitrum des Krankengeldbezuges
nicht vorliegen.

2.6
Arbeitsvertragsmuster

Ein Arbeitsvertragsmuster für die Vereinbarung eines
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ist als Anlage 1 beige-
fügt.

3
Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit (§ 3 TV ATZ)

3.1
Bisherige wöchentliche Arbeitszeit

Nach § 3 Abs. 1 TV ATZ muss die durchschnittliche
wöchentliche Arbeitszeit während der Altersteilzeitar-
beit die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit
betragen.

Der Begriff der bisherigen Arbeitszeit wird in § 3 Abs. 1
Unterabs. 2 TV ATZ in Anlehnung an die Regelung des
§ 6 Abs. 2 ATG definiert.

Bei der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit ist grund-
sätzlich die zuletzt vereinbarte, höchstens aber diejenige
Arbeitszeit zugrunde zu legen, die im Durchschnitt der
letzten 24 Monate vor dem Übergang in die Altersteilzeit-
arbeit vereinbart war. 

Sollten sich bei der Ermittlung der durchschnittlichen
Arbeitszeit keine vollen Stundenbeträge ergeben, kann
die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit auf die
nächste volle Stunde gerundet werden.

Die Rundungsregelung des § 3 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 4
TV ATZ findet in Anknüpfung an die entsprechende
Regelung des § 6 Abs. 2 Satz 4 ATG nach dem Wortlaut
des Tarifvertrages nur dann Anwendung, wenn eine
durchschnittliche Arbeitszeit ermittelt wird. Hätte der
Arbeitnehmer z. B. in den letzten 24 Monaten stets mit
36,5 Std./wchtl. gearbeitet und betrüge die Hälfte seiner
bisherigen Arbeitszeit somit 18,25 Stunden, so läge kein
Fall des § 3 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 4 TV ATZ vor, da kei-
ne durchschnittliche Arbeitszeit aus unterschiedlichen
Arbeitszeiten zu ermitteln war. Entsprechend der gleich
lautenden Regelung in § 6 Abs. 2 Satz 4 ATG würde sich
in diesem Fall die Frage der Rundung nach der ausdrück-
lichen Regelung des § 3 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 4 TV ATZ
somit nicht stellen.

Zeiten des unbezahlten Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 2
BAT bzw. § 55 MTArb sind bei der Berechnung der bishe-
rigen Arbeitszeit mit 0 Std./wöchtl. anzusetzen.

Beispiel:

Beginn der Altersteilzeitarbeit: 1. August 2003

vereinbarte Arbeitszeit am 31. Juli 2003: 35 Std./wchtl.

vereinbarte Arbeitszeit:

a) vom 1. August 2001 bis 31. Dezember 2001 
(5 Monate): 30 Std./wchtl.

b) vom 1. Januar 2002 bis 31. Juli 2003 
(19 Monate): 35 Std./wchtl.

vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt der letzten 
24 Monate (5 x 30 + 19 x 35) : 24 = 33,958 Stunden
wöchentlich

Obwohl die unmittelbar vor dem Übergang in die Alters-
teilzeitarbeit vereinbarte Arbeitszeit 35 Stunden wö-
chentlich betragen hat, können als bisherige Arbeitszeit
nur 33,958 Stunden wöchentlich zugrunde gelegt werden
(durchschnittliche Arbeitszeit der letzten 24 Monate). Die
ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit kann auf die
nächste volle Stunde gerundet werden; in diesem Fall
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kann die bisherige Arbeitszeit, die dann auch Grundlage
für die Berechnung des bisherigen Entgelts wäre, 33 oder
34 Stunden wöchentlich betragen. Während der Alters-
teilzeitarbeit wäre arbeitsvertraglich dann eine wöchent-
liche Arbeitszeit von 16,5 oder 17 Stunden zu vereinba-
ren.

3.2
Verteilung der reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit

Hinsichtlich der Verteilung der reduzierten Arbeitszeit
enthält der TV ATZ grundsätzlich keine Vorgaben. Im Ta-
rifvertrag werden alle Modelle der Altersteilzeitarbeit als
gleichrangig betrachtet.

Für Arbeitnehmer mit verlängerter regelmäßiger Ar-
beitszeit und für Kraftfahrer im Sinne der Pauschallohn-
Tarifverträge des Bundes und der Länder ist allerdings
Altersteilzeitarbeit nur im Blockmodell möglich (vgl.
Protokollerklärung zu § 3 Abs. 2 TV ATZ).

Bei Arbeitszeitmodellen nach § 3 Abs. 2 Buchst. b TV
ATZ ist jede Arbeitszeitverteilung, die im Gesamtzeit-
raum der Altersteilzeitarbeit die Hälfte der bisherigen
Arbeitszeit ergibt, zulässig.

Hat der Arbeitnehmer den Wunsch nach einer bestimm-
ten Verteilung der Arbeitszeit, so kann er vom Arbeitge-
ber verlangen, dass hierüber ein Gespräch mit dem Ziel
einer einvernehmlichen Regelung stattfindet (vgl. § 3
Abs. 3 TV ATZ). Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf ein
bestimmtes Altersteilzeitmodell wird hingegen nicht ein-
geräumt.

In den Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2 zu § 3 Abs. 1
TV ATZ wird die regelmäßige Arbeitszeit für bestimmte
Beschäftigtengruppen definiert. Anhand dieser regelmä-
ßigen Arbeitszeit kann die individuelle bisherige Arbeits-
zeit ermittelt werden, die für die Anwendung der §§ 4
Abs. 1 bzw. 5 Abs. 2 TV ATZ, die jeweils auf die bisheri-
ge Arbeitszeit abstellen, von Bedeutung ist.

Nicht zu den Arbeitnehmern mit verlängerter regelmäßi-
ger Arbeitszeit gehören die unter § 15 Abs. 4 BAT/MTArb
fallenden Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit nicht verlän-
gert, sondern saisonbedingt besonders verteilt ist.

3.4
Bewährungsaufstieg während der Altersteilzeitarbeit

Im Vorgriff auf eine entsprechende tarifvertragliche Er-
gänzung ist die Zeit der Freistellungsphase auf tariflich
geforderte Bewährungs- oder Tätigkeitszeiten bei Vorlie-
gen der übrigen Voraussetzungen anzurechnen.

4
Höhe der Bezüge (§ 4 TV ATZ)

4.1
Regelungsinhalt

§ 4 TV ATZ regelt die Höhe der Bezüge für die Altersteil-
zeitarbeit; die Höhe der darüber hinaus vom Arbeitgeber
zu zahlenden Aufstockungsleistungen ergibt sich aus § 5
TV ATZ. 

Da sich bei der Altersteilzeitarbeit die bisherige wö-
chentliche Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert (vgl. § 3
Abs. 1 TV ATZ), ist in § 4 Abs. 1 TV ATZ entsprechend
geregelt, dass auch die Bezüge im Altersteilzeitarbeits-
verhältnis nach den Beträgen zu bemessen sind, die sich
für entsprechende Teilzeitkräfte ergeben. Manteltarifver-
traglich ergibt sich dieser Grundsatz z. B. aus der Rege-
lung des § 34 BAT.

Dies gilt auch für Beschäftigte, für die eine verlängerte
regelmäßige Arbeitszeit gilt (z. B. Hausmeister).

4.2
Bezüge während der Altersteilzeitarbeit

Zu den Bezügen, die nach den Vorschriften für „entspre-
chende Teilzeitkräfte“ in der Regel zur Hälfte zustehen,
gehören z. B.

– Grundvergütung, Monatstabellenlohn,

– Ortszuschlag, Sozialzuschlag,

– Zulagen nach dem Tarifvertrag über Zulagen an Ange-
stellte vom 17. Mai 1982,

– allgemeine Pflegezulage nach der Anlage 1b zum BAT, 

– Sicherheitszulage.

Diese Bezügebestandteile werden während der Gesamt-
dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zur Hälfte
gezahlt. Dies gilt für die vorgenannten Zulagen auch
während der Freistellungsphase des Blockmodells.

Allgemeine Bezügeerhöhungen und Änderungen in der
maßgebenden Lebensaltersstufe/Stufe sind zu berück-
sichtigen; dies gilt beim Blockmodell auch für die Frei-
stellungsphase.

4.3
Unständige Bezügebestandteile

Abweichend von dem Grundsatz der Halbierung der bei
bisheriger Arbeitszeit zustehenden Bezüge sind diejeni-
gen Bezügebestandteile, die üblicherweise in die Berech-
nung des Aufschlags zur Urlaubsvergütung/Zuschlags
zum Urlaubslohn einfließen, entsprechend dem Umfang
der tatsächlich geleisteten Tätigkeit zu berücksichtigen.
Leistet ein Arbeitnehmer also z. B. Tätigkeiten, für die
ihm ein Erschwerniszuschlag zusteht, oder leistet er
Überstunden, so werden ihm die hierfür zustehenden
Entgelte nicht nur zur Hälfte gezahlt, sondern entspre-
chend dem Umfang der tatsächlichen Tätigkeit.

Werden Bezügebestandteile, die „üblicherweise“ in die
Berechnung des Aufschlags zur Urlaubsvergütung/Zu-
schlags zum Urlaubslohn einfließen, in Form einer Mo-
natspauschale gezahlt, sind sie gleichwohl wie unständi-
ge Bezügebestandteile zu behandeln mit der Folge, dass
solche Pauschalen in der Freistellungsphase des Block-
modells nicht mehr als Bezüge zustehen können.

4.4
Wechselschicht- und Schichtzulagen

Im Teilzeitmodell stehen die Wechselschicht- und
Schichtzulagen nach der Rechtsprechung des BAG (vgl.
Urteil des BAG vom 23. Juni 1993 – 10 AZR 127/92 – AP
Nr. 1 zu § 34 BAT und – 10 AZR 164/92 –) in voller Höhe
zu, soweit die Anspruchsvoraussetzungen (z. B. 40 Nacht-
arbeitsstunden in durchschnittlich fünf oder sieben Wo-
chen) auch in der Teilzeitbeschäftigung erfüllt werden.

Im Blockmodell stehen in der Arbeitsphase die Zulagen
bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen in voller
Höhe zu, während in der Freistellungsphase eine Wech-
selschicht- oder Schichtzulage bei der Berechnung der
Bezüge nicht mehr zu berücksichtigen ist, weil der „Um-
fang der tatsächlich geleisteten Tätigkeit“ in dieser Pha-
se gleich Null ist.

4.5
Einmalzahlungen

Zur Klarstellung ist in § 4 Abs. 2 TV ATZ nochmals aus-
drücklich geregelt, dass auch Einmalzahlungen (also z. B.
die Zuwendung, das Urlaubsgeld oder die Jubiläumszu-
wendung) und vermögenswirksame Leistungen Alters-
teilzeitbezüge darstellen.

Hinsichtlich der im Klammerzusatz erwähnten Jubilä-
umszuwendung ist allerdings zu beachten, dass insoweit
keine Halbierung stattfinden kann, nachdem das BAG
mit Urteil vom 22. Mai 1996 – 10 AZR 618/95 – (AP Nr. 1
zu § 39 BAT) die Jubiläumszuwendung auch den Teilzeit-
kräften in voller Höhe zugebilligt hat. Hinsichtlich der
Behandlung der Einmalzahlungen bei der Berechnung
der Aufstockungsbeträge wird auf Abschn. III Nr. 5.1.2,
Nr. 5.3.2 verwiesen.

4.6
Vorliegen von Überstunden

Mit der Protokollerklärung zu § 4 Abs. 1 TV ATZ wird
klargestellt, dass im Blockmodell die über die regelmä-
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ßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Ar-
beitsstunden als Überstunden gelten. Im Teilzeitmodell
und bei einer bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit, die
niedriger ist, als die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit, können Überstunden erst dann anfallen, wenn die
regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit überschritten
ist.

4.7
Pauschallohn bei Kraftfahrern

Bei den Kraftfahrern, die unter die Pauschallohn-Tarif-
verträge fallen und nach der Protokollerklärung zu § 3
Abs. 2 TV ATZ die Altersteilzeitarbeit nur im Blockmo-
dell leisten können, ist in der Freistellungsphase die maß-
gebende Pauschalgruppe, aus der während der Freistel-
lungsphase 50 v.H. als Bezüge zu zahlen sind, in sinnge-
mäßer Anwendung des § 5 Abs. 2 Unterabs. 4 TV ATZ zu
ermitteln, d.h. es ist der Lohn aus der Pauschalgruppe zu
zahlen, der mindestens während der Hälfte der Dauer der
Arbeitsphase maßgebend war.

5
Aufstockungsleistungen (§ 5 TV ATZ)

5.1
Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 1 TV ATZ

Nach § 5 Abs. 1 TV ATZ sind die nach § 4 TV ATZ zuste-
henden Teilzeitbezüge der Beschäftigten um 20 v. H. die-
ser Bezüge aufzustocken. Diese Regelung fand sich bis
zum 30. 6. 2004 inhaltsgleich im ATG wieder.

Durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003 (BGBl. I S. 2848) wur-
de das ATG mit Wirkung vom 1. 7. 2004 dahingehend ge-
ändert, dass die Aufstockung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a ATG in Höhe von 20 % nicht mehr auf das wäh-
rend der Altersteilzeitarbeit gezahlte Arbeitsentgelt zu
beziehen ist, sondern auf ein sog. Regelarbeitsentgelt für
Altersteilzeitarbeit, das in § 6 ATG definiert ist. Danach
ist nur das auf einen Monat entfallende regelmäßig zu
zahlende sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt
aufzustocken (vgl. Abschn. V Nr. 3.1). Damit sind nach
dem ATG entgegen der tariflichen Regelung Einmalzah-
lungen nicht mehr aufzustocken. 

Im Gesetz sind lediglich die Mindestvoraussetzungen
normiert, die erfüllt sein müssen, damit ein Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis vorliegt. Höhere Aufstockungen sind
nach der Änderung des ATG im Gesetz ausdrücklich zu-
gelassen. Die Arbeitnehmer, deren Altersteilzeitarbeits-
verhältnisse unter den Geltungsbereich des TV ATZ fal-
len, sind von den Einschnitten auch dann nicht betroffen,
wenn die Altersteilzeitarbeit nach dem 30. 6. 2004 begon-
nen hat. Sie haben Anspruch auf die Leistungen nach
dem TV ATZ, die in der Regel höher sind, weil auch Ein-
malzahlungen zu berücksichtigen sind. In Einzelfällen,
wenn zum Regelarbeitsentgelt solche Bezüge gehören, die
nicht in die tarifliche 20 v. H.-Aufstockung eingehen (z. B.
bei Anspruch auf Entgelt für Rufbereitschaft/Bereit-
schaftsdienst), kann allerdings die gesetzliche Regelung
günstiger sein und ist dann auch maßgeblich. Gegenüber-
zustellen sind dann der gesamte Aufstockungsbetrag
nach § 5 Abs. 1 und 2 des TV ATZ und der Aufstockungs-
betrag auf der Grundlage des Regelarbeitsentgelts nach
dem ATG. 

Die Änderungen des ATG wirken sich im Übrigen unmit-
telbar auf die Höhe der Erstattungen durch die Agentur
für Arbeit aus (vgl. Abschn. V).

Bemessungsgrundlage für die Aufstockung nach § 5
Abs. 1 TV ATZ sind die Teilzeitbezüge nach § 4 TV ATZ,
d.h. die gesamten zustehenden Bruttobezüge. Dies gilt
auch dann, wenn diese z. B. durch Einmalzahlungen die
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung übersteigen. 

Bei der Berechnung des Aufstockungsbetrages nach § 5
Abs. 1 TV ATZ bleiben steuerfreie Bezügebestandteile,
Vergütungen für Mehrarbeits- und Überstunden, Bereit-
schaftsdienste und Rufbereitschaften sowie bei Arbeitern
Arbeitsbereitschaften unberücksichtigt. 

Beispiele zu § 5 Abs. 1 TV ATZ (Beträge fiktiv):

Die Beispiele sollen die Berechnung des Aufstockungs-
betrags nach § 5 Abs. 1 TV ATZ erläutern. Zur Berück-
sichtigung der o. g. Bezügebestandteile bei der Berech-
nung des Aufstockungsbetrages nach § 5 Abs. 2 TV
ATZ wird auf die Ausführungen in Abschn. III Nr. 5.2
und zur Berücksichtigung der Bezügebestandteile bei
der Berechnung des Regelarbeitsentgelts auf Abschn. V
Nr. 3.1 verwiesen.

Beispiel 1:

Eine Krankenschwester, bei der sich die Summe aus
Grundvergütung, Ortszuschlag und allgemeiner Zulage
bei bisheriger Arbeitszeit auf monatlich 2.200 Euro be-
laufen würde, leistet Altersteilzeitarbeit im Teilzeitmo-
dell. In einem Monat hat sie neben dem hälftigen Betrag
der vorstehenden Bezüge (= 1.100 Euro) Anspruch auf 35
Euro Schichtzulage nach § 33 a BAT, 40 Euro als Vergü-
tung für Mehrarbeitsstunden im Sinne des § 34 Abs. 1
Unterabs. 1 Satz 2 BAT, 25 Euro Zeitzuschläge für Sonn-
tags- und Nachtarbeit nach § 35 BAT, die steuerfrei sind,
und 5 Euro Zeitzuschläge für Samstagsarbeit (steuer-
pflichtig).

Der Aufstockungsbetrag nach Absatz 1 beträgt in die-
sem Monat 20 v. H. von (1.100 Euro + 35 Euro + 5 Euro
=) 1.140 Euro = 228 Euro. Die steuerfreien Zeitzuschlä-
ge für Sonntags- und Nachtarbeit (25 Euro) sowie die
Vergütung für Mehrarbeitsstunden (40 Euro) gehen
nicht in die Bemessungsgrundlage für den Aufsto-
ckungsbetrag ein.

Beispiel 2:

Ein Arzt, bei dem sich die Summe aus Grundvergütung,
Ortszuschlag und allgemeiner Zulage bei Vollzeitbe-
schäftigung auf monatlich 4.000 Euro belaufen würde,
leistet Altersteilzeitarbeit im Blockmodell. In einem
Monat hat er neben dem hälftigen Betrag der vorstehen-
den Bezüge (= 2.000 Euro) Anspruch auf 500 Euro Be-
reitschaftsdienstvergütung nach § 15 Abs. 6 a BAT, 150
Euro Rufbereitschaftsvergütung, davon 90 Euro für
während der Rufbereitschaft geleistete Arbeit ein-
schließlich der Stundengarantie für drei Stunden, sowie
50 Euro Zeitzuschläge für Sonntags- und Nachtarbeit
(steuerfrei).

Der Aufstockungsbetrag nach Absatz 1 beträgt in diesem
Monat 20 v. H. von 2.000 Euro = 400 Euro. Die übrigen
Bezügebestandteile gehen nicht in die Bemessungsgrund-
lage für den Aufstockungsbetrag nach Absatz 1 ein. 

Beispiel 3:

Ein Arbeiter, dessen Monatstabellenlohn bei Vollzeitbe-
schäftigung 2.500 Euro betragen würde, leistet Altersteil-
zeitarbeit im Blockmodell. In einem Monat hat er An-
spruch auf verschiedene Erschwerniszuschläge in Höhe
von insgesamt 150 Euro. 

Der Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 1 beträgt in die-
sem Monat 20 v. H. von 1.250 Euro + 150 Euro = 280 Euro.

5.1.1
Höhe des Aufstockungsbetrages nach § 5 Abs. 1 TV ATZ
bei Urlaub

Sind Bestandteil der Urlaubsvergütung/des Urlaubsloh-
nes auch die in § 5 Abs. 1 Satz 2 TV ATZ aufgeführten
steuerfreien Leistungen, Vergütungen für Mehrarbeits-
und Überstunden, Bereitschaftsdienste und Rufbereit-
schaften sowie für Arbeitsbereitschaften, können diese
grundsätzlich nicht in die Bemessungsgrundlage für die
Berechnung des Aufstockungsbetrages nach § 5 Abs. 1
TV ATZ eingehen. Es bestehen jedoch keine Bedenken,
den gesamten Aufschlag zur Urlaubsvergütung bzw. Zu-
schlag zum Urlaubslohn der Bemessungsgrundlage für
die Berechnung des Aufstockungsbetrages nach § 5
Abs. 1 TV ATZ zugrunde zulegen, sofern davon ausge-
gangen werden kann, dass hierdurch der bei Anwendung
des § 5 Abs. 2 TV ATZ sich ergebende Aufstockungsbe-
trag nicht überschritten wird.
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Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 2 TV ATZ werden
steuerfreie Bezügebestandteile, Vergütungen für Mehrar-
beits- und Überstunden, Bereitschaftsdienste und Rufbe-
reitschaften sowie für Arbeitsbereitschaften nicht in die
Berechnung des Aufstockungsbetrages einbezogen, son-
dern grundsätzlich „neben dem Aufstockungsbetrag ge-
zahlt“. Wird der Arbeitnehmer allerdings arbeitsunfähig
oder nimmt er Urlaub, können die vorgenannten Vergü-
tungsbestandteile in dieser Zeit nicht anfallen. Zwar er-
hält der Arbeitnehmer den Aufschlag zur Urlaubsvergü-
tung/Zuschlag zum Urlaubslohn; dieser ist aber in § 5
Abs. 1 Satz 2 TV ATZ nicht ausdrücklich genannt und
wird somit nicht „neben“ dem Aufstockungsbetrag ge-
zahlt. Es entfallen also Bezügebestandteile (z. B. Über-
stunden), die nicht durch andere Leistungen (z. B. Auf-
schlag) ersetzt werden. Zwar erfolgt ein Ausgleich da-
durch, dass während Urlaub und Arbeitsunfähigkeit die
Teilzeitbezüge um den Aufschlag höher sind als die ent-
sprechenden Bezüge ohne Urlaub oder Arbeitsunfähig-
keit. Aus dieser höheren Bemessungsgrundlage kann der
Arbeitnehmer aber keinen Nutzen ziehen, da der sich er-
gebende höhere Teilzeitnettobetrag automatisch zu ei-
nem geringeren Aufstockungsbetrag führt.

Beispiel:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Zusatz-
versorgungspflicht)

Basisjahr 2004: Eine die Altersteilzeitarbeit im Blockmo-
dell leistende Arbeitnehmerin (Steuerklasse III), deren
Vergütung (§ 26 BAT) bei Vollzeit 3.000 Euro und bei Teil-
zeit 1.500 Euro betragen würde, hat regelmäßig Anspruch
auf steuerfreie Zeitzuschläge von monatlich 50 Euro und
Überstundenvergütungen von monatlich 150 Euro (keine
Pauschale). Ihre auf Grund der Arbeitsleistung des Vor-
jahres errechnete Urlaubsvergütung (einschließlich Auf-
schlag) beträgt 1.600 Euro. Sie nimmt für einen vollen
Kalendermonat Urlaub. Die Bezüge und Aufstockungs-
leistungen berechneten sich bisher wie folgt:

ohne Urlaub mit Urlaub

TZ-Bezüge/
Urlaubsvergütung 1.500,00 Euro 1.600,00 Euro

steuerfreie Bezüge 50,00 Euro –

Überstundenvergütung 150,00 Euro –

1.700,00 Euro 1.600,00 Euro

20 v. H. Aufstockung 
auf TZ-Bezüge/
Urlaubsvergütung 300,00 Euro 320,00 Euro

Mindestnettobetrag 
83 v. H. aus 3.000 Euro 
(Tabelle 2004) 1.707,82 Euro 1.707,82 Euro

davon ab individuelles 
Netto (für die Berechnung 
der Aufstockungsbeträge 
ohne Überstunden 
und steuerfreien 
Bezügebestandteile) 1.180,50 Euro 1.259,20 Euro

Aufstockungsbetrag nach 
§ 5 Abs. 2 TV ATZ 227,32 Euro 128,62 Euro

Gesamtaufstockungsbetrag 527,32 Euro 448,62 Euro

Neben dem Aufstockungsbetrag zu zahlende Bezüge

– steuerfreie Bezüge 50,00 Euro

– Nettobetrag der 
Überstundenvergütung 117,63 Euro

Auszahlungsbetrag 1.875,45 Euro 1.707,82 Euro

Differenz: 167,63 Euro

Zur Vermeidung einer Schlechterstellung der Arbeitneh-
mer bei Urlaub und Krankheit bestehen keine Bedenken,
für die Zeit des Urlaubs bzw. der Entgeltfortzahlung bei

Arbeitsunfähigkeit den kalendertäglichen Durch-
schnittsbetrag der in § 5 Abs. 1 Satz 2 TV ATZ bezeich-
neten Bezüge aus den letzten drei abgerechneten Kalen-
dermonaten zu ermitteln und „neben dem Aufstockungs-
betrag“ zu zahlen.

5.1.2
Berücksichtigung von Einmalzahlungen bei der Berech-
nung des Aufstockungsbetrages 

Nach § 5 Abs. 1 TV ATZ sind auch die Zuwendung, das
Urlaubsgeld und andere Einmalzahlungen aufzustocken.
Nach dem ATG in der ab dem 1. 7. 2004 geltenden Fas-
sung ist hingegen nur noch das Regelarbeitsentgelt (ohne
Einmalzahlungen) aufzustocken, dies ist jedoch für Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisse, die unter den Geltungsbe-
reich des TV ATZ fallen, ohne Bedeutung (s. Abschn. III
Nr. 5.1). Bei der Aufstockung der Einmalzahlungen nach
dem TV ATZ ist jedoch Folgendes zu beachten:

a) Zuwendung

Wird Altersteilzeitarbeit im Bemessungsmonat Septem-
ber geleistet, bemisst sich die Zuwendung nach der Teil-
zeitbeschäftigung und ist entsprechend dem TV ATZ auf-
zustocken.

Wird Altersteilzeitarbeit nach dem Monat September
eines Jahres begonnen, ist davon auszugehen, dass die
Zuwendung außerhalb des TV ATZ steht; die Zuwen-
dung wird dann in der „normalen“ Höhe gewährt. Auf-
stockungsleistungen fallen nicht an, da der TV ATZ im
September für das einzelne Arbeitsverhältnis nicht
gegolten hat und für diesen Sachverhalt noch nicht
greift. Die Tatsache, dass die Zuwendung an die Arbeit-
nehmer des Landes im Regelfall erst im November eines
Jahres ausgezahlt wird, führt jedenfalls nicht dazu,
dass der TV ATZ in Zeiträume wirkt, für die die An-
wendung dieses Tarifvertrages noch nicht vereinbart
gewesen ist.

b) Jubiläumszuwendung

Das BAG hat in seiner Rechtsprechung entschieden, dass
die Jubiläumszuwendung den Teilzeitbeschäftigten in
voller Höhe und nicht nur anteilig zusteht. Für die Be-
rechnung der Altersteilzeitvergütung bedeutet dies, dass
die Jubiläumszuwendung bereits in voller Höhe den Be-
zügen nach § 4 TV ATZ zuzurechnen und darüber hinaus
noch zusätzlich um 20 v. H. der Bruttobezüge nach § 5
Abs. 1 TV ATZ bzw. auf mindestens 83 v. H. der Nettobe-
züge nach § 5 Abs. 2 TV ATZ aufzustocken ist.

5.1.3
Berücksichtigung der Umlage zur VBL bei der Berech-
nung des Aufstockungsbetrages

Der sozialversicherungspflichtige Teil der vom Arbeitge-
ber zu tragenden Umlage zur VBL ist in die Bemessungs-
grundlage für die Berechnung des Aufstockungsbetrages
nach § 5 Abs. 1 TV ATZ und des zusätzlichen Rentenver-
sicherungsbeitrages nach § 5 Abs. 4 TV ATZ einzubezie-
hen. Im Rahmen der Berechnung der Aufstockungsleis-
tungen nach § 5 Abs. 2 TV ATZ (Mindestnettobetrag) ist
hingegen von dem dort bezeichneten Entgelt ohne den so-
zialversicherungspflichtigen Teil der vom Arbeitgeber zu
tragenden Umlage zur VBL auszugehen.

5.2
Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 2 TV ATZ

Der Aufstockungsbetrag muss nach § 5 Abs. 2 TV ATZ so
hoch sein, dass der Arbeitnehmer zusammen mit dem in-
dividuellen Nettobetrag aus seinen Altersteilzeitbezügen
(nach § 4 TV ATZ) 83 v. H. des Nettobetrages des Arbeits-
entgelts erhält, das er bei bisheriger Arbeitszeit (§ 3
Abs. 1 Unterabsatz 2 TV ATZ) zu beanspruchen hätte
(Mindestnettobetrag). 

Für alle Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die spätestens
am 30. 6. 2004 begonnen haben, bestand auch nach dem
ATG Anspruch auf einen Mindestnettobetrag, dort in Hö-
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he von 70 v. H. (§ 3 Abs. 1 ATG in der bis zum 30. 6. 2004
geltenden Fassung). Durch das Dritte Gesetz für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003
(BGBl. I 2003 S. 2848) wurde das ATG mit Wirkung vom
1. 7. 2004 dahingehend geändert, dass die Regelungen
zum Mindestnettobetrag nur noch als Übergangsregelung
für Altersteilzeitverhältnisse gelten, die vor dem 1. 7.
2004 begonnen haben. Für alle später beginnenden Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisse erfolgt nur noch die Auf-
stockung des Regelarbeitsentgelts (§ 6 ATG) um 20 v. H.
(s. Abschn. III Nr. 5.1).

Diese Reduzierung der Leistungen für die Altersteilzeit-
arbeitnehmer wirkt sich auf die Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisse, die unter den Geltungsbereich des TV ATZ fal-
len, nicht aus. Der TV ATZ hat insoweit Vorrang. Aller-
dings werden im ATG die Mindestvoraussetzungen für
das Vorliegen der Altersteilzeitarbeit normiert. Der ge-
samte Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 TV
ATZ muss mindestens so hoch sein, wie der Aufsto-
ckungsbetrag, der sich bei der Anwendung des ATG er-
gibt. In Einzelfällen, wenn zum Regelarbeitsentgelt sol-
che Bezüge gehören, die nicht in die tarifliche 20 v. H.
Aufstockung eingehen (z. B. Vergütungen für Bereit-
schaftsdienste und Rufbereitschaften), kann die gesetzli-
che Regelung günstiger sein. (Zur Berechnung des Regel-
arbeitsentgelts wird auf Abschn. V Nr. 3.1 verwiesen.) 

5.2.1
Änderung der Steuerklasse auf der Lohnsteuerkarte

Bei der Berechnung des individuellen Nettobetrages aus
den Altersteilzeitbezügen sind die individuellen Steuer-
merkmale der Lohnsteuerkarte (z. B. Steuerklasse, Steu-
erfreibeträge, Kirchensteuerpflicht) zugrunde zulegen.
Dies gilt grundsätzlich auch bei Änderungen der Steuer-
klassenwahl. Veranlasst der Arbeitnehmer die Änderung
der Steuerklasse jedoch nur deshalb, um höhere Aufsto-
ckungsbeträge zu erreichen, handelt er rechtsmiss-
bräuchlich, die Änderung der Steuerklasse ist bei der Be-
rechnung der Aufstockungsbeträge nicht zu berücksich-
tigen; hierzu wird auf die einschlägige BAG-Rechtspre-
chung in den Urteilen vom 9. 9. 2003 – 9 AZR 554/02 –
und – 9 AZR 605/02 – hingewiesen.

5.2.2
Bisheriges Arbeitsentgelt

Bei der Berechnung des Aufstockungsbetrages nach § 5
Abs. 2 TV ATZ ist als bisheriges Arbeitsentgelt das ge-
samte, dem Grunde nach beitragspflichtige Arbeitsent-
gelt anzusetzen, das der Arbeitnehmer ohne Reduzierung
der Arbeitszeit erzielt hätte. Der sozialversicherungs-
pflichtige Teil der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage
zur VBL ist jedoch nicht zu berücksichtigen.

Da nur darauf abgestellt wird, ob dem Grunde nach bei-
tragspflichtiges Arbeitsentgelt vorliegt, wird auch Ar-
beitsentgelt berücksichtigt, das die monatliche Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
überschreitet. Dies gilt auch, wenn die monatliche Bei-
tragsbemessungsgrenze nur deshalb überschritten wird,
weil neben dem laufenden Arbeitsentgelt eine Einmal-
zahlung (z. B. Zuwendung) gewährt wird.

Dabei sind steuerfreie Bezügebestandteile auszuklam-
mern, da sie kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt dar-
stellen. Die für Überstunden/Mehrarbeit geleisteten Ent-
gelte sind ebenfalls bei der Berechnung des Aufsto-
ckungsbetrages auszuklammern, da sie für Stunden au-
ßerhalb der Altersteilzeitarbeit gewährt worden sind
(vgl. aber Abschn. III Nr. 5.2.10).

5.2.3
Mindestnettobetrags-Tabelle

Grundlage für die Berechnung des Mindestnettobetrages
(83 v. H. des bisherigen Nettoentgelts) ist die vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit auf der Grund-
lage des ATG erlassene Mindestnettobetrags-Verordnung
(vgl. für das Kalenderjahr 2004 BGBl. I 2003 S. 3114).
Diese Verordnung wird für die Übergangsfälle der Alters-
teilzeitarbeit zunächst auch nach dem 30. 6. 2004 noch

weiter veröffentlicht. Die in der Verordnung ausgewiese-
nen Nettobeträge berücksichtigen die gesetzlichen Abzü-
ge, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen und ge-
ben aber lediglich 70 v. H. des aus dem bisherigen Ar-
beitsentgelt ermittelten pauschalierten Nettobetrages
wieder. Es muss deshalb entsprechend der nachfolgenden
Formel auf die tariflich vereinbarten 83 v. H. umgerech-
net werden:

Mindestnetto-
Betrag aus der Mindestnetto-

betrag bei 83 v. H. =
betrags-Verordnung x 0,83

0,7

Bei der Anwendung der Rechtsverordnung ist zu beach-
ten, dass die dort ausgewiesenen Arbeitsentgelte bereits
auf 5 Euro gerundet worden sind. Das individuelle Brut-
toarbeitsentgelt ist daher auf den nächsten durch fünf
teilbaren Betrag auf- oder abzurunden.

Die Rechtsverordnung berücksichtigt Arbeitsentgelte bis
zur Höhe der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der
gesetzlichen Rentenversicherung in den alten Bundeslän-
dern. Sofern das bei bisheriger Arbeitszeit zustehende
Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze der gesetz-
lichen Rentenversicherung in den alten Bundesländern
übersteigen würde, sind nach § 5 Abs. 3 Satz 2 TV ATZ
für die Berechnung des Mindestnettobetrages diejenigen
gesetzlichen Abzüge anzusetzen, die bei Arbeitnehmern
in den alten Bundesländern gewöhnlich anfallen. Nach
§ 15 ATG, wonach die Regelungen zum Leistungsentgelt
nach dem SGB III entsprechend anzuwenden sind, ist da-
nach bis zum 31. 12. 2004

– das Bemessungsentgelt auf den nächsten durch fünf
teilbaren Euro-Betrag zu runden,

– für die Kirchensteuer die Steuer nach dem im Vorjahr
in den Ländern geltenden niedrigsten Kirchensteuer-
Hebesatz (das sind zurzeit. 8 v. H.) anzusetzen und

– für die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
die Hälfte des gewogenen Mittels der am 1. Juli des
Vorjahres geltenden allgemeinen Beitragssätze zu-
grunde zu legen.

Die Regelungen zur Berechnung des Leistungsentgelts
nach dem SGB III sind mit Wirkung vom 1. 1. 2005
durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt vom 24. 12. 2003 (BGBl. I S. 2848) ge-
ändert worden, danach ist für die Berechnung des Ent-
gelts für den Mindestnettobetrag nunmehr u. a. zu be-
achten:

– das Bemessungsentgelt ist weiterhin auf den nächsten
durch 5 teilbaren Eurobetrag zu runden,

– eine Sozialversicherungspauschale in Höhe von
21 v. H. des Bemessungsentgelts ist abzuziehen,

– die Lohnsteuer ist entsprechend der eingetragenen
Lohnsteuerklasse abzuziehen,

– Kirchensteuer wird nicht mehr abgezogen.

Zur Arbeitserleichterung wird vom Landesamt für Besol-
dung und Versorgung im Internet jährlich eine Tabelle
zur Verfügung gestellt, aus der die bei 83 v. H. des Netto-
arbeitsentgelts sich ergebenden Mindestnettobeträge –
auch für oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen-
de Arbeitsentgelte – unmittelbar abgelesen werden kön-
nen. Diese Tabelle enthält auf 5 Euro gerundete Arbeits-
entgelte, so dass auch hier das individuelle Bruttovoll-
zeitarbeitsentgelt auf den nächsten durch 5 Euro teilba-
ren Betrag auf- oder abzurunden ist.

Wird durch die Gewährung von Einmalzahlungen die
Beitragsbemessungsgrenze überschritten, ist sozialversi-
cherungsrechtlich zwar eine Berücksichtigung dieser
Einmalzahlungen insoweit vorzunehmen, als die anteili-
ge Beitragsbemessungsgrenze noch nicht mit beitrags-
pflichtigem Arbeitsentgelt erreicht ist. Bei der Feststel-
lung der „gewöhnlich anfallenden Abzüge“ ist diese Be-
sonderheit aber nicht zu berücksichtigen. 

Diese Tabelle – und ebenso die Mindestnettobetrags-Ver-
ordnung – berücksichtigt auch nicht die besondere steu-
erliche Behandlung von Einmalzahlungen. Bei vorliegen
von Einmalzahlungen ist zur Ermittlung der von der Ein-
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malzahlung einzubehaltenden Lohnsteuer jeweils der
voraussichtliche Jahresarbeitslohn des Kalenderjahres
zugrunde zu legen, in dem die Einmalzahlung dem Ar-
beitnehmer zufließt, d. h. hier ist die Jahres-Steuertabel-
le maßgeblich (vgl. auch R 119 LStR).

5.2.4
Berechnung des Mindestnettobetrages bei privat Kran-
ken-/Pflegeversicherten

Bei privat Kranken-/Pflegeversicherten sind die Zu-
schüsse des Arbeitgebers nach § 257 SGB V bzw. nach 61
SGB XI bei der Berechnung der individuellen Nettobezü-
ge nicht zu berücksichtigen. Vielmehr werden zur Ver-
meidung von Schlechterstellungen bei der Ermittlung
des individuellen Nettoentgelts fiktiv die Beträge der Ar-
beitgeberzuschüsse in Abzug gebracht. Entsprechendes
gilt, wenn der Arbeitnehmer von der gesetzlichen Ren-
tenversicherungspflicht befreit ist.

Bei Arbeitnehmern mit Beihilfeanspruch ist eine ver-
gleichbare Hinzurechnung von fiktiven Arbeitgeberzu-
schüssen nicht vorzunehmen.

5.2.5
Berücksichtigung des Eigenanteils des Arbeitnehmers an
der Umlage zur VBL

Der Eigenanteil des Arbeitnehmers an der Umlage zur
VBL mindert das für die Berechnung des Aufstockungs-
betrages maßgebliche individuelle Netto nicht, weil es
sich nicht um einen gesetzlichen Abzug handelt.

5.2.6
Beispiele zur Anwendung des § 5 Abs. 2 TV ATZ

Die folgenden Beispiele sollen die Anwendung des § 5
Abs. 2 TV ATZ verdeutlichen. Zur Berechung des Regel-
arbeitsentgelts wird auf Abschn. V Nr. 3.1 verwiesen. (Die
Darstellung in den Beispielen ist vereinfacht, Steuer- und
Sozialversicherungspflicht von Zukunftssicherungsleis-
tungen bleiben außen vor; siehe hierzu Anlage 2)

Beispiel 1:

Basisjahr 2004, Steuerklasse III, bisheriges Entgelt 2.200
Euro, Altersteilzeitarbeit im Teilzeitmodell

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.100,00 Euro
Nettoentgelt (individuell) 865,70 Euro

Aufstockung + 20 v. H. des 
Altersteilzeit-Brutto 220,00 Euro

Zwischensumme 1.085,70 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 2.200 Euro 1.373,40 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des pauschalierten 
Vollzeit-Nettoentgelts 287,70 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 507,70 Euro

Altersteilzeit-Auszahlungsbetrag
Bruttoentgelt 1.100,00 Euro
Nettoentgelt (ohne Eigenbeitrag Umlage) 865,70 Euro
Eigenbeitrag VBL (s. u.)
(1,8 x 1.100) x 1,41 v. H. – 27,92 Euro
Aufstockungsbetrag 507,70 Euro
Auszahlungsbetrag 1.345,48 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
(s. Abschn. IV Nr. 3)
Halbierte Bezüge 1.100,00 Euro
Mal 1,8 = Basis für die Berechnung 
der Umlagen 1.980,00 Euro 
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 27,92 Euro

Beispiel 2:

(Basisjahr 2004, Steuerklasse I, bisheriges Entgelt Brutto
2.500 Euro zzgl. 50 Euro steuerfreie Zeitzuschläge und
100 Euro Überstundenvergütungen, Alterteilzeitarbeit
im Blockmodell)

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.250,00 Euro
Nettoentgelt (individuell; ohne 
steuerfreie Zeitzuschläge ohne 
Überstundenvergütungen 917,23 Euro

Aufstockung + 20 v. H. von 
Altersteilzeit-Brutto 250,00 Euro

Zwischensumme Nettobetrag 1.167,23 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 2.500 Euro 1.247,02 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des pauschalierten 
bisherigen Nettoentgelts 79,79 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 329,79 Euro

Berechnung der auszuzahlenden Nettobezüge einschließ-
lich Aufstockungsbetrages in der Arbeitsphase des
Blockmodells:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.250,00 Euro
+ Überstundenvergütung 100,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 1.350,00 Euro
Nettobezüge 969,63 Euro
– Eigenbeitrag VBL 33,14 Euro
+ steuerfreie Zeitzuschläge 50,00 Euro
+ Aufstockungsbetrag 329,79 Euro
Altersteilzeit Auszahlungsbetrag 
insgesamt 1.316,28 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
Halbierte Bezüge 1.250,00 Euro
Mal 1,8 2.250,00 Euro
Zzgl. Überstundenvergütung 100,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 2.350,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 33,14 Euro

Berechnung der auszuzahlenden Nettobezüge einschließ-
lich des Aufstockungsbetrages in der Freistellungsphase:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.250,00 Euro
+ Überstundenvergütung 0,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 1.250,00 Euro

Nettobezüge 917,23 Euro
– Eigenbeitrag VBL

1,8 x 1.250 x 1,41 v. H. 31,73 Euro
+ steuerfreie Zeitzuschläge 0,00 Euro
+ Aufstockungsbetrag 329,79 Euro
Altersteilzeit Auszahlungsbetrag 
insgesamt 1.215,29 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
Halbierte Bezüge 1.250,00 Euro
Mal 1,8 2.250,00 Euro
Zzgl. Überstundenvergütung 0,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 2.250,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 31,73 Euro

5.2.7
Berechnung des Aufstockungsbetrages bei Urlaub und
Krankheit

Aus der tariflichen Bestimmung in § 5 Abs. 2 Unter-
abs. 1 Satz 2 TV ATZ, dass als bisheriges Arbeitsentgelt
das Arbeitsentgelt anzusetzen ist, das der Arbeitneh-
mer ohne Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen der
bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit erzielt hätte,
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folgt, dass auch für Urlaubs- oder Krankheitstage, die
im Teilzeitmodell oder in der Arbeitsphase des Block-
modells anfallen, fiktiv das Entgelt zu ermitteln ist, das
ohne Urlaub oder Krankheit zugestanden hätte. Der
Aufschlag zur Urlaubsvergütung bzw. der Zuschlag
zum Urlaubslohn, der auch steuerfreie Bezügebestand-
teile und Vergütungen für Mehrarbeit oder Überstun-
den enthalten kann, darf hier nicht herangezogen wer-
den. Dies wird auch durch die Protokollerklärung zu § 5
Abs. 2 TV ATZ bestätigt, die für die dortige Durch-
schnittsberechnung Urlaubs- und Krankheitszeiten
und damit auch den für Urlaubs- und Krankheitszeiten
zustehenden Aufschlag oder Zuschlag unberücksichtigt
lässt. Hat der Arbeitnehmer z. B. Erholungsurlaub er-
halten, müssen die sogenannten unständigen Bezügebe-
standteile (ohne steuerfreie Bestandteile und ohne Ver-
gütungen für Mehrarbeit oder Überstunden), die ohne
den Erholungsurlaub erarbeitet worden wären, ermit-
telt und dem bisherigen Arbeitsentgelt hinzugerechnet
werden.

5.2.8
Berücksichtigung von Bereitschaftsdiensten, Rufbereit-
schaften und Arbeitsbereitschaften bei der Berechnung
des Aufstockungsbetrages nach § 5 Abs. 2 TV ATZ

§ 5 Abs. 2 Unterabs. 2 TV ATZ erweitert die Regelungen
des Unterabsatzes 1 Satz 2 dahingehend, dass auch
Vergütungen für Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft, letztere jedoch ohne die für Arbeitsleistungen
innerhalb der Rufbereitschaft zustehenden Entgelte, in
die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Min-
destnettobetrages einzubeziehen sind, und zwar in der
Höhe, die ohne die Reduzierung der Arbeitszeit zuge-
standen hätte. Die Einbeziehung macht es erforderlich,
diese Vergütungen in der Höhe, wie sie für tatsächlich
geleistete Bereitschaftsdienste oder Rufbereitschaften
als Bezug nach § 4 TV ATZ zustehen, auch in die
Berechnung des individuellen Nettobetrages einzube-
ziehen. 

Beispiel zur Anwendung des § 5 Abs. 2 Unterabs. 2 TV ATZ

– Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft – 

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Steuer-
und Sozialversicherungspflicht von Zukunftssicherungs-
leistungen; siehe hierzu Anlage 2)

Basisjahr 2004, Steuerklasse III, bisheriges Bruttoentgelt
3.000 Euro zzgl. 50 Euro steuerfreie Zeitzuschläge, 300
Euro Vergütungen für Bereitschaftsdienste, 200 Euro
Vergütungen für Rufbereitschaften, davon 125 Euro Ver-
gütungen für während der Rufbereitschaft angefallene
Arbeit einschließlich der Stundengarantie, Altersteilzeit-
arbeit im Blockmodell

I. Arbeitsphase

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
Vergütung für Bereitschaftsdienste 300,00 Euro
Vergütung für Rufbereitschaften 
(ohne angefallene Arbeit) 75,00 Euro
Gesamt-Bruttoentgelt 1.875,00 Euro

Nettoentgelt (individuell) 1.450,61 Euro
Aufstockung + 20 v. H. von 
Altersteilzeit-Brutto
(nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
ohne Berücksichtigung
der Vergütungen für 
Bereitschaftsdienste und
Rufbereitschaften, d. h. von 1.500 Euro) 300,00 Euro

Zwischensumme 1.750,61 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 
3.000 + 300 + 75 Euro = 3.375 Euro 1.854,03 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des Bisherigen Nettoentgelts 103,42 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 403,42 Euro

Berechnung der auszuzahlenden Nettobezüge einschließ-
lich Aufstockungsbetrag:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
+ Vergütungen für Bereitschaftsdienste 300,00 Euro
+ Vergütungen für Rufbereitschaften 200,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 2.000,00 Euro

Nettobezüge 1.529,72 Euro
– Eigenbeitrag AN zur VBL 45,12 Euro
+ steuerfreie Zeitzuschläge 50,00 Euro
+ Aufstockungsbetrag 403,42 Euro
Altersteilzeit-Nettoentgelt insgesamt 1.938,02 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
(s. Abschn. IV Nr. 3)
Halbierte Bezüge 1.500,00 Euro
Mal 1,8 2.700,00 Euro
Zzgl. Bereitschaftsdienst und
Rufbereitschaft 500,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 3.200,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 45,12 Euro

II. Freistellungsphase

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro

Nettoentgelt (individuell) 1.180,50 Euro

Aufstockung + 20 v. H. von 
Altersteilzeit-Brutto 300,00 Euro

Zwischensumme 1.480,50 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 3.000 + 375 Euro
(berechnet nach Protokollerklärung 
zu Absatz 2) = 3.375 Euro 1.854,03 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des Bisherigen Nettoentgelts 373,53 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 673,53 Euro

Berechnung des Auszahlungsbetrages:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
+ Vergütungen für Bereitschaftsdienste 0,00 Euro
+ Vergütungen für Rufbereitschaften 0,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 1.500,00 Euro

Nettobezüge 1.180,50 Euro
– Eigenbeitrag AN zur VBL 38,07 Euro
+ steuerfreie Zeitzuschläge 0,00 Euro
+ Aufstockungsbetrag 673,53 Euro
Altersteilzeit-Nettoentgelt insgesamt 1.815,96 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
Halbierte Bezüge 1.500,00 Euro
Mal 1,8 2.700,00 Euro
Zzgl. Bereitschaftsdienst und
Rufbereitschaft 0,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 2.700,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 38,07 Euro

Nach § 5 Abs. 2 Unterabs. 2 TV ATZ sind Bereitschafts-
dienst- und Rufbereitschaftsentgelte grundsätzlich in
der Höhe in die Bemessungsgrundlage für die 83 v. H.-
Berechnung einzubeziehen, die ohne die Reduzierung
der Arbeitszeit zugestanden hätte. Soweit der Arbeit-
nehmer die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell leistet,
ist für die Feststellung, welche Bereitschaftsdienst- oder
Rufbereitschaftsentgelte bei bisheriger Arbeitszeit zu-
gestanden hätten, in der Arbeitsphase des Blockmodells
auf die tatsächlich geleistete Stundenzahl abzustellen.
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Für die Freistellungsphase des Blockmodells wird inso-
weit auf die Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 TV ATZ
verwiesen.

Leistet der Arbeitnehmer hingegen die Altersteilzeitar-
beit im Teilzeitmodell, so dass er nur die Hälfte der bis-
herigen Arbeitsstunden erbringt, ist grundsätzlich in
jedem Einzelfall festzulegen, wie hoch sein Anspruch
auf Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelte
gewesen wäre, wenn er mit der bisherigen Stunden-
zahl beschäftigt gewesen wäre. Es bestehen hierbei je-
doch keine Bedenken, aus Vereinfachungsgründen den
in der hälftigen Arbeitszeit erzielten Betrag zu verdop-
peln, wenn dies nicht zu sachwidrigen Ergebnissen
führt.

Für die Frage inwieweit Vergütungen für Rufbereitschaf-
ten, Bereitschaftsdienste und Arbeitsbereitschaften in
die Berechung des Regelarbeitsentgelts eingehen, wird
auf Abschn. V Nr. 3.1 verwiesen.

5.2.9
Berücksichtigung von Pauschalen für Überstunden bei
der Berechnung des Aufstockungsbetrages nach § 5
Abs. 2 TV ATZ

§ 5 Abs. 2 Unterabs. 3 TV ATZ erweitert ebenfalls die Re-
gelung des Unterabsatzes 1 Satz 2 dahingehend, dass im
gewissen Umfang auch Pauschalen für Überstunden in
die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Min-
destnettobetrages einbezogen werden. Die Regelung gilt
nur für Arbeitnehmer, die die Altersteilzeitarbeit im
Blockmodell leisten; hier wiederum aber sowohl in der
Arbeits- als auch in der Freistellungsphase. Weitere Vo-
raussetzung ist, dass dem Arbeitnehmer die Pauschalen
seit mindestens zwei Jahren vor Beginn des Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses ununterbrochen zugestanden ha-
ben müssen.

Für die Frage inwieweit Vergütungen für Überstunden in
die Berechung des Regelarbeitsentgelts eingehen, wird
auf Abschn. V Nr. 3.1 verwiesen.

Beispiel zur Anwendung des § 5 Abs. 2 Unterabs. 3 TV ATZ

– Überstundenpauschale –

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Steuer-
und Sozialversicherungspflicht von Zukunftssicherungs-
leistungen; siehe hierzu Anlage 2)

Basisjahr 2004, Steuerklasse III, bisheriges Arbeitsent-
gelt 3.000 Euro zzgl. 300 Euro Überstundenpauschale; die
Überstundenpauschale hat seit mehr als zwei Jahren un-
unterbrochen vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses zugestanden; Altersteilzeitarbeit im Blockmo-
dell

I. Arbeitsphase

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
Überstunden-Pauschale 300,00 Euro 
Gesamt-Bruttoentgelt 1.800,00 Euro

Nettoentgelt 1.402,56 Euro

Aufstockung + 20 v. H. von 
Altersteilzeit-Brutto
(nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
ohne Berücksichtigung
der Vergütungen für Überstunden, 
d. h. von 1.500 Euro) 300,00 Euro

Zwischensumme 1.702,56 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 3.300 Euro 1.823,53 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des bisherigen Nettoentgelts 120,97 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 420,97 Euro

Berechnung des Auszahlungsbetrages:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
+ Überstundenpauschale 300,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 1.800,00 Euro

Nettobezüge 1.402,56 Euro
– Eigenbeitrag AN zur VBL 42,30 Euro
+ Aufstockungsbetrag 420,97 Euro
Altersteilzeit-Nettoentgelt insgesamt 1.781,23 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
(s. Abschn. IV Nr. 3)
Halbierte Bezüge 1.500,00 Euro
Mal 1,8 2.700,00 Euro
Zzgl. Überstundenpauschale 300,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 3.000,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 42,30 Euro

II. Freistellungsphase

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
Überstunden-Pauschale 0,00 Euro
Gesamt-Bruttoentgelt 1.500,00 Euro

Nettoentgelt 1.180,50 Euro

Aufstockung + 20 v. H. von 
Altersteilzeit-Brutto 300,00 Euro

Zwischensumme 1.480,50 Euro

Mindestnettobetrag nach Tabelle
Bemessungsgrundlage: 3.300 Euro 1.823,53 Euro

Zusatzaufstockung auf mindestens 
83 v. H. des bisherigen Nettoentgelts 343,03 Euro

Aufstockungsbetrag insgesamt 643,03 Euro

Berechnung des Auszahlungsbetrages:

Bruttoentgelt bei Altersteilzeitarbeit 1.500,00 Euro
+ Überstundenpauschale 0,00 Euro
steuerpflichtiges Bruttoentgelt 1.500,00 Euro

Nettobezüge 1.180,50 Euro
– Eigenbeitrag AN zur VBL 38,07 Euro
+ Aufstockungsbetrag 643,03 Euro
Altersteilzeit-Nettoentgelt insgesamt 1.785,46 Euro

Nebenrechnung: 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
Halbierte Bezüge 1.500,00 Euro
Mal 1,8 2.700,00 Euro
Zzgl. Überstundenpauschale 0,00 Euro
Basis für die Berechnung der Umlagen 2.700,00 Euro
Umlagebeitrag Arbeitnehmer 38,07 Euro

5.2.10
Aufstockung des Pauschallohns für Kraftfahrer

Nach § 5 Abs. 2 Unterabs. 4 TV ATZ ist bei Pauschal-
lohn-Kraftfahrern als bisheriges Arbeitsentgelt in der
Freistellungsphase der Lohn aus der Pauschalgruppe an-
zusetzen, die mindestens während der Hälfte der Dauer
der Arbeitsphase maßgebend war.

Beispiel:

Der Kraftfahrer gehörte während der insgesamt vierjäh-
rigen Arbeitsphase

– zwei Halbjahre der Pauschalgruppe II,

– drei Halbjahre der Pauschalgruppe III und

– drei Halbjahre der Pauschalgruppe IV

an. In der Freistellungsphase ist der Berechnung des Min-
destnettobetrages der Lohn aus der Pauschalgruppe III
zugrunde zu legen.
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5.2.11
Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 TV ATZ

Die Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 TV ATZ sieht vor,
dass im Zeitpunkt des Übergangs von der Arbeitsphase
zur Freistellungsphase ein Durchschnittsbetrag aus den
in der Arbeitsphase zugestandenen unregelmäßigen Be-
zügebestandteilen gebildet werden kann, der für die Frei-
stellungsphase maßgebend bleibt. Allgemeine Bezügeer-
höhungen sind sowohl bei der Durchschnittsberechnung
als auch beim späteren Ansatz des Durchschnittsbetrages
insoweit zu berücksichtigen, wie die zugrunde liegenden
Bezügebestandteile ebenfalls an allgemeinen Bezügeer-
höhungen teilnehmen. Es handelt sich um eine „Kann-
Regelung“. Sie darf nicht zu sachwidrigen Ergebnissen
führen.

Da der im Urlaubs- und Krankheitsfall zustehende Auf-
schlag zur Urlaubsvergütung/Zuschlag zum Urlaubslohn
nicht in die Durchschnittsberechnung eingeht, ist die
Summe der in der Arbeitsphase zustehenden „unregel-
mäßigen“ Bezüge durch den um Urlaubs- und Krank-
heitstage verminderten Zeitraum der Arbeitsphase zu
dividieren.

Beispiel zur Anwendung der Protokollerklärung zu § 5
Abs. 2 TV ATZ:

Ein Arbeitnehmer hat während der dreijährigen Arbeits-
phase Lohnzuschläge, die regelmäßig an allgemeinen Be-
zügeerhöhungen teilnehmen, in folgendem Umfang bezo-
gen:

Jahr 01 500 Euro

Jahr 02 690 Euro

Jahr 03 304 Euro

Allgemeine Bezügeerhöhungen fanden statt zu Beginn
des Jahres 02 um 2 v. H., zu Beginn des Jahres 03 um
3 v. H. und zu Beginn des zweiten Monats der Freistel-
lungsphase im Jahr 04 um 2,5 v. H. Während der Ar-
beitsphase hatte der Arbeitnehmer insgesamt (3 x 6 =)
18 Wochen (= 126 Kalendertage) Urlaub und war an
insgesamt 114 Kalendertagen krank, so dass auf Urlaub
und Krankheit insgesamt 240 Kalendertage = 8 Monate
entfallen. 

Der Durchschnittsbetrag errechnet sich wie folgt:

Jahr 01 500 Euro
+ Bezügeerhöhung 2 % 10 Euro

510 Euro
+ Jahr 02 690 Euro

1.200 Euro
+ Bezügeerhöhung 3 % 36 Euro

1.236 Euro
+ Jahr 03 304 DM

1.540 Euro
: (36 Monate ./. 8 Monate =) 28 Monate = 55 Euro

Zu Beginn der Freistellungsphase im Jahr 04 sind die
unregelmäßig zustehenden Bezügebestandteile mit ei-
nem Durchschnittsbetrag von 55 Euro in die Bemes-
sungsgrundlage für die Berechnung des Mindestnetto-
betrages einzubeziehen. Auf Grund der allgemeinen
Bezügeerhöhung zu Beginn des zweiten Monats der
Freistellungsphase im Jahr 04 erhöht sich der Durch-
schnittsbetrag ab diesem Zeitpunkt auf 56,38 Euro. Bei
jeder weiteren allgemeinen Bezügeerhöhung in der
Freistellungsphase erhöht sich der Durchschnittsbetrag
entsprechend.

Wird auch für die Berücksichtigung von Wechsel-
schicht- und Schichtzulagen in der Bemessungsgrund-
lage des Mindestnettobetrages ein Durchschnittsbetrag
aus der Arbeitsphase ermittelt, ist zu beachten, dass die
Wechselschicht- und Schichtzulagen im Sinne des
§ 33 a BAT als in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen
auch in Krankheits- und Urlaubszeiten gezahlt werden
und deshalb Krankheits- und Urlaubszeiten bei der
Durchschnittsberechnung nicht unberücksichtigt blei-
ben dürfen und ferner eine Teilnahme an allgemeinen
Bezügeerhöhungen für diese Zulagen nicht in Betracht
kommt.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer hat während der dreijährigen Arbeits-
phase Wechselschicht- und Schichtzulagen nach § 33 a
BAT in folgendem Umfang bezogen:

Jahr 01 
(12 x 40 Euro =) 480 Euro

Jahr 02 
(8 x 40 Euro + 2 x 45 Euro + 2 x 100 Euro =) 610 Euro

Jahr 03 
(2 x 45 Euro + 5 x 60 Euro + 5 x 100 Euro =) 890 Euro

1.980 Euro

: 36 Monate = 55 Euro

In der Freistellungsphase sind die Wechselschicht- und
Schichtzulagen mit einem Durchschnittsbetrag von 55
Euro in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung
des Mindestnettobetrages einzubeziehen. An allgemei-
nen Bezügeerhöhungen nimmt dieser Durchschnittsbe-
trag nicht teil.

5.2.12
Wegfall einer Zulage während ATZ

In Fällen, in denen eine widerrufbare Zulage während
der Altersteilzeitarbeit widerrufen wird, ist wie folgt zu
verfahren:

Wird nach Beginn der Altersteilzeitarbeit noch während
der Arbeitsphase eine widerrufbare Zulage für die Zu-
kunft widerrufen, ist der Arbeitgeber im Rahmen der Be-
züge nach § 4 TV ATZ verpflichtet, die zweite Hälfte der
Zulage, die bereits erdient ist, in der Freistellungsphase
zu zahlen, weil der Arbeitnehmer insoweit in Vorleistung
getreten ist und für diese Vorleistung einen Anspruch auf
Bezahlung hat. 

Dieser Anspruch ergibt sich aus § 4 TV ATZ, wonach der
Altersteilzeiter wie ein entsprechend teilzeitbeschäftigter
Arbeitnehmer zu behandeln ist. 

Dagegen ist für die Berechnung der Bemessungsgrundla-
ge für den Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 2 TV ATZ
das bisherige Entgelt maßgebend, welches in § 5 Abs. 2
TV ATZ definiert ist. Danach ist dasjenige Entgelt maß-
geblich, das der Altersteilzeitarbeitnehmer verdient hät-
te, wenn er weiterhin mit bisheriger Arbeitszeit beschäf-
tigt gewesen wäre (BAG im Urteil vom 24. 6. 2003 –
9 AZR 353/02 –). 

Dem Arbeitnehmer steht zwar im Rahmen des § 4 TV ATZ
die widerrufene aber bereits erdiente Zulage jeweils in den
entsprechenden Monaten der Freistellungsphase zu und
wird damit auch nach § 5 Abs. 1 TV ATZ aufgestockt. Die
hälftige Zulage bleibt jedoch bei der Ermittlung des Min-
destnettobetrages nach § 5 Abs. 2 TV ATZ außen vor, weil
hier dasjenige Entgelt maßgeblich ist, das der Arbeitneh-
mer für seine Arbeitsleistung bei bisheriger wöchentlicher
Arbeitszeit (§ 3 TV ATZ) zu beanspruchen hätte. 

Beispiel siehe Anlage 3.

Wird eine widerrufbare Zulage über die gesamte Dauer
der Arbeitsphase gezahlt, so ist zu Beginn und auch wäh-
rend der gesamten Dauer der Freistellungsphase zu prü-
fen, ob die persönlichen Voraussetzungen auch in der
Freistellungsphase noch vorliegen (z. B. Widerruf der
Übertragung der höherwertigen Tätigkeit gegenüber dem
Nachfolger). Die Voraussetzungen für die Zahlung der
persönlichen Zulage können somit auch noch in der Frei-
stellungsphase entfallen. Auch hier ist entsprechend den
obigen Ausführungen zu verfahren. Die bereits erdiente
Zulage ist im Rahmen der Bezüge nach § 4 TV ATZ zu be-
rücksichtigen, das bisherige Entgelt für die Berechnung
des Aufstockungsbetrages nach § 5 Abs. 2 TV ATZ ver-
mindert sich jedoch um die widerrufene Zulage.

5.3
Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

§ 5 Abs. 4 TV ATZ sieht vor, dass der Arbeitgeber zusätz-
liche Rentenversicherungsbeiträge zu entrichten hat und
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zwar in Höhe des Beitrags, der auf den Unterschiedsbe-
trag zwischen 90 v. H. des auf die Beitragsbemessungs-
grenze begrenzten fiktiven bisherigen Entgelts und dem
nach § 4 TV ATZ tatsächlich erzielten Arbeitsentgelts für
die Altersteilzeitarbeit entfällt. Diesen zusätzlichen Ge-
samtbeitrag trägt der Arbeitgeber allein (§ 168 Abs. 1
Nr. 6 SGB VI). 

Das bisherige Entgelt im Sinne des § 5 Abs. 4 TV ATZ
entspricht dem bisherigen Entgelt im Sinne des § 5 Abs. 2
TV ATZ. Es sind insoweit einzubeziehen Entgelte für Be-
reitschaftsdienste, Rufbereitschaften und Arbeitsbereit-
schaften, Pauschalen für Überstunden (wenn länger als
2 Jahre gezahlt). Allerdings ist im Gegensatz zu § 5 Abs. 2
TV ATZ der sozialversicherungspflichtige Teil der Umla-
ge zur VBL in die Berechnung der Bemessungsgrundlage
(bisheriges Entgelt) für den Unterschiedsbetrag einzube-
ziehen.

Für die Arbeitnehmer, deren Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisse auf der Grundlage des TV ATZ abgeschlossen wor-
den sind, sind die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversi-
cherung grundsätzlich auch nach der Änderung des ATG
zum 1. 7. 2004 durch das Dritte Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003
(BGBl. 2003 I Seite 2848) nach der o. g. Berechnungsme-
thode zu ermitteln. Es ist jedoch zu beachten, dass es für
das Vorliegen von Altersteilzeitarbeit auf der Grundlage
des ATG (§ 2 Abs. 1 TV ATZ) u. a. erforderlich ist, dass die
gesetzlich geforderten Mindestvoraussetzungen erfüllt
werden. 

Nach dem ATG in der derzeit geltenden Fassung sind für
die Arbeitnehmer, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnisse
nach dem 1. 7. 2004 begonnen haben, zusätzliche Beiträ-
ge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in
Höhe des Beitrags zu entrichten, der auf 80 v. H. des Re-
gelarbeitsentgelts – begrenzt auf den Unterschiedsbetrag
zwischen 90 v. H. der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze und dem Regelarbeitsentgelt (zum Begriff Regel-
arbeitsentgelt vgl. Abschn. V Nr. 3.1) – entfällt. Die nach
der neuen Berechnungsmethode ermittelten Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung übersteigen in der Regel
die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge nach dem
TV ATZ. Lediglich in Ausnahmefällen (z. B. bei Anspruch
auf unständige Bezüge, die zwar zum bisherigen Entgelt
aber nicht zum Regelarbeitsentgelt gehören) kann der zu-
sätzliche Rentenversicherungsbeitrag nach dem TV ATZ
höher sein.

Beispiele zur Anwendung des § 5 Abs. 4 TV ATZ (zusätz-
liche Rentenversicherungsbeiträge):

Beispiel 1:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Versi-
cherungspflicht zur VBL; siehe hierzu Anlage 2)

Das Altersteilzeitarbeitsentgelt im Sinne des § 4 TV ATZ
beträgt 1.500 Euro und entspricht dem Regelarbeitsent-
gelt im Sinne des § 6 ATG. Das bisherige Entgelt im Sin-
ne des § 5 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 2 TV ATZ beträgt
3.000 Euro.

Die vom Arbeitgeber allein zu tragenden Rentenversi-
cherungsbeiträge berechnen sich im Jahre 2004 wie
folgt:

Berechnung nach TV ATZ:

Bisheriges Arbeitsentgelt 3.000,00 ¤

Arbeitsentgelt ATZ 1.500,00 ¤

90 v. H. des bisherigen Entgelts 2.700,00 ¤

Berechnung des Höchstbetrages:
90 v. H. der BBG (5.150 ¤) 
abzgl. ATZ Entgelt nach § 4 TV ATZ 3.135,00 ¤

Bemessungsgrundlage = 
Unterschiedsbetrag 90 v. H. des bisherigen 
Entgelts abzgl. ATZ-Entgelt 1.200,00 ¤

zusätzlicher Beitrag = 19,5 v. H. 234,00 ¤

Berechnung des Mindestbetrages nach ATG 

Regelarbeitsentgelt 1.500,00 ¤

Berechnung des Höchstbetrages:
90 v. H. der BBG (5.150 ¤) 
abzgl. Regelarbeitsentgelt 3.135,00 ¤

Bemessungsgrundlage = 
80 v. H. des Regelarbeitsentgelts 1.200,00 ¤

zusätzlicher Beitrag = 19,5 v. H. 234,00 ¤

Beispiel 2:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Versi-
cherungspflicht zur VBL; siehe hierzu Anlage 2)

Das Altersteilzeitarbeitsentgelt im Sinne des § 4 TV ATZ
beträgt 3.200 Euro brutto davon entfallen auf Lohn für
Arbeitsbereitschaft 200 Euro. Dieser Lohnbestandteil ist
in den vorangegangenen 3 Monaten nicht angefallen und
gehört insoweit nicht zum Regelarbeitsentgelt. Das Re-
gelarbeitsentgelt im Sinne des § 6 ATG beträgt somit
3.000 Euro. Das bisherige Entgelt im Sinne des § 5 Abs. 2
Unterabsatz 1 Satz 2 TV ATZ beträgt 6.200 Euro.

Die vom Arbeitgeber allein zu tragenden zusätzlichen
Rentenversicherungsbeiträge berechnen sich im Tarifge-
biet West im Jahre 2004 wie folgt:

Berechnung nach TV ATZ 

Bisheriges Arbeitsentgelt 6.200,00 ¤

Arbeitsentgelt ATZ 3.200,00 ¤

90 v. H. des bisherigen Entgelts 5.580,00 ¤

Bemessungsgrundlage = 
Unterschiedsbetrag 90 v. H. des 
bisherigen Entgelts abzgl. ATZ-Entgelt 2.380,00 ¤

Höchstbetrag = 90 v. H. der BBG (5.150 ¤) 
abzgl. ATZ Entgelt nach § 4 TV ATZ 1.435,00 ¤

Maßgeblicher Betrag 1.435,00 ¤

zusätzlicher Beitrag = 19,5 v. H. 279,83 ¤

Berechnung des Mindestbetrages nach ATG 

Regelarbeitsentgelt 3.000,00 ¤

Bemessungsgrundlage = 
80 v. H. des Regelarbeitsentgelts 2.560,00 ¤

Höchstbetrag = 90 v. H. der 
BBG (5.150 ¤) abzgl. Regelarbeitsentgelt 1.635,00 ¤

Maßgeblicher Betrag 1.635,00 ¤

zusätzlicher Beitrag = 19,5 v. H. 318,83 ¤

Danach hat der Arbeitgeber als zusätzlichen Beitrag für
die Rentenversicherung nach § 163 Abs. 5 SGB VI bei ei-
nem Altersteilzeitarbeitsverhältnis, das vor dem1. 7. 2004
begonnen hat, 279,83 Euro und bei einem Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis, das nach dem 30. 6. 2004 begonnen hat,
318,83 Euro zu entrichten.

5.3.1
Überstundenvergütung

Beginn der Altersteilzeitarbeit vor dem 1. 7. 2004:

Leistet der Arbeitnehmer während der Altersteilzeitar-
beit Überstunden, muss der hierfür zustehende Lohn
insoweit berücksichtigt werden, als sich der Unter-
schiedsbetrag um den Betrag vermindert, für den be-
reits auf Grund der Überstunden Beiträge zur Renten-
versicherung entrichtet wurden. Dies gilt selbst dann,
wenn sich durch den Lohn für Überstunden kein Unter-
schiedsbetrag für zusätzliche Rentenversicherungsbei-
träge mehr ergibt.

Beginn der Altersteilzeitarbeit nach dem 1. 7. 2004:

Durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003 (BGBl. 2003 I Seite
2848) hat sich die Berechnungsmethode für die zusätzli-
chen Beiträge zur Rentenversicherung nach § 3 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. b ATG geändert. Danach wird bei der Be-
rechnung alleine auf das Regelarbeitsentgelt (vgl.
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Abschn. V Nr. 3.1) abgestellt. Danach bleiben Arbeitsent-
gelte, die einmalig oder nicht regelmäßig gezahlt werden
(z. B. Überstundenvergütung) unberücksichtigt. Da im
ATG die Mindestvoraussetzungen für die Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse festgeschrieben sind, ist zu prüfen, ob
der zusätzliche Beitrag nach dem ATG oder nach dem TV
ATZ höher ist, der höhere Betrag ist zu entrichten (vgl.
Beispiel 2 Anlage 2).

In Monaten, in denen die Überstundenvergütung dazu
führt, dass die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung erreicht oder überschritten
wird, ist zu beachten, dass von der Reihenfolge her zu-
nächst die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge zu
ermitteln sind. Die Verbeitragung der nicht zum Regelar-
beitsentgelt gehörenden Entgeltbestandteile hat an-
schließend unter Beachtung der Beitragsbemessungs-
grenze zu erfolgen.

5.3.2
Einmalzahlungen

Beginn der Altersteilzeitarbeit vor dem 1. 7. 2004:

Grundsätzlich sind für die Berechnung des Unterschieds-
betrages auch Einmalzahlungen zu berücksichtigen. 

Für die Ermittlung des Unterschiedsbetrages aus einma-
lig gezahltem Arbeitsentgelt ist eine gesonderte anteilige
Jahresbeitragsbemessungsgrenze zu bilden und diese mit
90 v. H. anzusetzen. Hieraus folgt, dass für den Monat der
Zuordnung der Einmalzahlung ein Unterschiedsbetrag
sowohl für das laufende als auch für das einmalig gezahl-
te Arbeitsentgelt nur in Betracht kommt, soweit das bis
zum Vormonat verbeitragte Arbeitsentgelt zusammen mit
dem für den Monat der Zuordnung der Einmalzahlung
tatsächlich gezahlten (laufenden und einmaligen) Ar-
beitsentgelt 90 v. H. der anteiligen Jahresbeitragsbemes-
sungsgrenze nicht erreicht. Wird dieser Betrag bereits
ausgeschöpft, fallen weder für das laufende noch für das
einmalig gezahlte Arbeitsentgelt Beiträge aus dem Un-
terschiedsbetrag an. 

Beispiel 1:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Versi-
cherungspflicht zur VBL; siehe hierzu Anlage 2)

Bisheriges Arbeitsentgelt monatlich 3.000 Euro

Bisherige Einmalzahlung (fiktiv) 2.600 Euro

Altersteilzeitarbeit ab 1. 1. 2003

Teilzeitarbeitsentgelt monatlich 1.500 Euro

Teilzeit-Einmalzahlung im November 2003 
(Betrag fiktiv) 1.300 Euro

Beschreibung des Rechenwegs für den Unterschiedsbe-
trag (90 % des bisherigen Arbeitsentgelts bzw. der
monatlichen BBG/RV – Teilzeitarbeitsentgelt)

Anteilige Jahres-BBG/RV für den 
Zeitraum der Altersteilzeitarbeit 
(90 % der Jahres-BBG/RV geteilt 
durch 12 multipliziert mit den Monaten 
der Altersteilzeitarbeit bis zum Monat 
der Zuordnung der Einmalzahlung) 
90 % von 61.200 Euro : 12 x 11 = 50.490 Euro

Verbeitragtes Arbeitsentgelt für den 
Zeitraum der Altersteilzeitarbeit bis 
zum Vormonat der Zuordnung der 
Einmalzahlung: Teilzeitarbeitsentgelt 
multipliziert mit Monaten plus 
Unterschiedsbetrag multipliziert mit 
Monaten = verbeitragtes Arbeitsentgelt 
insgesamt: (1.500 Euro x 10 = 15.000 Euro) 
+ (1.200 Euro x 10 = 12.000 Euro) = 27.000 Euro

tatsächliches Arbeitsentgelt für den 
Monat der Zuordnung der Einmalzahlung: 
Teilzeitarbeitsentgelt plus Teilzeit-
Einmalzahlung = tatsächliches Arbeitsent-
gelt insgesamt (1.500 Euro + 1.300 Euro =) 2.800 Euro

verbeitragtes Arbeitsentgelt bis zum 
Vormonat der Zuordnung der 
Einmalzahlung plus Arbeitsentgelt für 
den Monat der Zuordnung der 
Einmalzahlung 27.000 Euro + 2.800 Euro = 29.800 Euro

beitragspflichtiger Rahmen 
für einen Unterschiedsbetrag 
(50.490 Euro – 29.800 Euro =) 20.690 Euro

Die Differenz bis zur anteiligen 90 v. H. Jahres-BBG/RV
für die Altersteilzeitarbeit beträgt 20.690 Euro. Mithin
kann im Monat November 2003 für die Berechnung der
Rentenversicherungsbeiträge sowohl für das laufende
Arbeitsentgelt ein Unterschiedsbetrag von 1.200 Euro als
auch für die Einmalzahlung ein Unterschiedsbetrag von
1.040 Euro angesetzt werden.

Sofern die Altersteilzeitarbeit erst im Laufe eines Kalen-
derjahres begonnen hat, ist die vorstehend dargestellte
Vergleichsberechnung für die Ermittlung des Unter-
schiedsbetrags nur für den Zeitraum der Altersteilzeitar-
beit (Vergleichszeitraum) durchzuführen. Dies wiederum
bedeutet, dass für den Monat der Zuordnung der Einmal-
zahlung ein Unterschiedsbetrag nur anzusetzen ist, wenn
das im Vergleichszeitraum bis zum Vormonat verbeitrag-
te Arbeitsentgelt zusammen mit dem für den Monat der
Zuordnung der Einmalzahlung tatsächlich gezahlten
(laufenden und einmaligen) Arbeitsentgelt 90 v. H. der
anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenze des Ver-
gleichszeitraums noch nicht erreicht.

Die Zugrundelegung der auf 90 v. H. reduzierten anteili-
gen Jahresbeitragsbemessungsgrenze für den Zeitraum
der Altersteilzeitarbeit gilt nur in Bezug auf den Unter-
schiedsbetrag. Der tatsächlich gezahlte Betrag einer Ein-
malzahlung ist in jedem Fall unter Berücksichtigung von
100 v. H. der anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenze
der Beitragspflicht zu unterwerfen, wobei die anteilige
Jahresbeitragsbemessungsgrenze auch dann vom 1. Janu-
ar des Kalenderjahres an zu bilden ist, wenn die Alters-
teilzeitarbeit erst im Laufe des Kalenderjahres begonnen
hat.

Beispiel 2:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Versi-
cherungspflicht zur VBL; siehe hierzu Anlage 2)

Bisheriges Arbeitsentgelt monatlich 6.200 Euro

Bisherige Einmalzahlung (fiktiv) 5.000 Euro

Altersteilzeitarbeit ab 1. 6. 2004

Teilzeitarbeitsentgelt monatlich 3.100 Euro

Teilzeit-Einmalzahlung im November 2004 2.500 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 4 
TV ATZ (90 % x 6.200 ¤ – 3.100 ¤ 
max. 90 % x 5.150 ¤ – 3.100) 1.535 Euro

Beschreibung des Rechenwegs für den Unterschiedsbe-
trag (90 % des bisherigen Arbeitsentgelts bzw. der
monatlichen BBG/RV abzügl. Teilzeitarbeitsentgelt):

Anteilige Jahres-BBG/RV für den 
Zeitraum der Altersteilzeitarbeit: 
(90 v. H. der Jahres-BBG/RV geteilt 
durch 12 multipliziert mit Zahl der Monate 
der Altersteilzeitarbeit bis zum Monat 
der Zuordnung der Einmalzahlung) 
90 v. H. von 61.800 Euro : 12 x 6 = 27.810 Euro

Ermittlung des verbeitragten 
Arbeitsentgelts für den Zeitraum der 
Altersteilzeitarbeit bis zum Vormonat 
der Zuordnung der Einmalzahlung: 
Teilzeitarbeitsentgelt multipliziert mit 
Zahl der Monate der Altersteilzeitarbeit 
plus Unterschiedsbetrag multipliziert mit 
Anzahl der Monate der Altersteilzeitarbeit = 
verbeitragtes Arbeitsentgelt insgesamt 
(3.100 Euro x 5 = 15.500 Euro) + 
(1.535 Euro x 5 = 7.675 Euro) = 23.175 Euro
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tatsächliches Arbeitsentgelt für den 
Monat der Zuordnung der Einmalzahlung: 
Teilzeitarbeitsentgelt plus Teilzeit-
Einmalzahlung  = tatsächliches Arbeitsent-
gelt insgesamt: 3.100 Euro + 2.500 Euro = 5.600 Euro

verbeitragtes Arbeitsentgelt bis zum 
Vormonat der Zuordnung der 
Einmalzahlung plus Arbeitsentgelt für 
den Monat der Zuordnung der 
Einmalzahlung 23.175 Euro + 5.600 Euro = 28.775 Euro

beitragspflichtiger Rahmen 
für einen Unterschiedsbetrag: 0 Euro

Die Differenz bis zur anteiligen 90 v. H. Jahres-BBG/RV
für die Altersteilzeitarbeit beträgt 0 Euro, sodass im Mo-
nat November 2004 für die Berechnung der Rentenversi-
cherungsbeiträge weder für das laufende Arbeitsentgelt
noch für die Einmalzahlung ein Unterschiedsbetrag an-
gesetzt werden kann. Die tatsächlich gezahlte Einmal-
zahlung von 2.500 Euro unterliegt jedoch – ebenso wie
das laufende Arbeitsentgelt für den Monat November
2004 – in voller Höhe der Beitragspflicht zur Rentenver-
sicherung, denn die anteilige Jahres-BBG/RV (100%) ist
noch nicht erreicht:

anteilige Jahres-BBG/RV 
bis November 2004: (11 x 5.150 Euro =) 56.650 Euro

abzgl. verbeitragtes Arbeitsentgelt

bis Juli 2004 (7 x 5.150 Euro =) 36.050 Euro

von August 2004 bis Oktober 2004 
(3 x 3.100 =) 9.300 Euro

Unterschiedsbetrag August bis 
Oktober 2004 (3 x 1.535) 4.605 Euro

laufendes Arbeitsentgelt für 
November 2003 = 3.100 Euro

53.055 Euro

Für die Verbeitragung der Einmalzahlung 
zur Verfügung stehender Rahmen 
innerhalb der anteiligen Jahres-BBG/RV 3.595 Euro

Beginn der Altersteilzeitarbeit nach dem 30. 6. 2004:

Auf Grund der Änderung des ATG und des § 163 
Abs. 5 SGB VI durch das Dritte Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003
(BGBl. 2003 I Seite 2848) ist für Altersteilzeitar-
beitsverhältnisse, die nach dem 30. 6. 2004 begonnen
haben, die Aufstockung von Einmalzahlungen ausge-
schlossen. In Monaten, in denen die Einmalzahlung da-
zu führt, dass die Beitragsbemessungsgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung erreicht oder über-
schritten wird, ist zu beachten, dass von der Reihenfol-
ge her zunächst die zusätzlichen Rentenversicherungs-
beiträge zu ermitteln sind (bisher anders s. Bsp. 1 und
2). Die Verbeitragung der nicht zum Regelarbeitsent-
gelt gehörenden Entgeltbestandteile hat anschließend
unter Beachtung der Beitragsbemessungsgrenze zu er-
folgen.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob der zusätzliche Renten-
versicherungsbeitrag nach dem TV ATZ den Mindestbe-
trag nach dem ATG nicht unterschreitet.

Beispiel 3:

(Beispiel vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Versi-
cherungspflicht zur VBL; siehe hierzu Anlage 2)

Bisheriges Arbeitsentgelt monatlich 6.200 Euro

Bisherige Einmalzahlung (fiktiv) 5.000 Euro

Altersteilzeitarbeit ab 1. 8. 2004

Teilzeitarbeitsentgelt monatlich
= Regelarbeitsentgelt 3.100 Euro

Teilzeit-Einmalzahlung im November 2004 2.500 Euro

90 v. H. der mtl. Beitragsbemessungsgrenze: 4.635 Euro.

Zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach ATG:

In den Monaten August bis Oktober 04 ist 
für die zusätzlichen Aufstockungsbeträge 
als Bemessungsgrundlage anzusetzen der 
Betrag von (80 v. H. von 3.100, 
max. 90 v. H. von 5.150 ¤ abzgl. 3100) 1.535 Euro

Für den Monat der Einmalzahlung 
ist anzusetzen 80 v. H. von 3.100 Euro = 2.480 Euro

maximal 90 v. H. der BBG abzgl. 
Regelarbeitsentgelt (4.635 – 3.100 =) 1.535 Euro

davon 19,5 % = 299,33 Euro

Betrag nach dem TV ATZ beträgt 0 Euro (vgl. Beispiel 2).

Damit sind als zusätzlicher Rentenversicherungsbeitrag
299,33 Euro zu entrichten, weil die Mindestvoraussetzun-
gen des ATG erfüllt sein müssen.

5.3.3
Von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung befreite Arbeitnehmer 

Ist der in Altersteilzeitarbeit stehende Arbeitnehmer von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit, werden entsprechende Zuschüsse zu ver-
gleichbaren Aufwendungen des Arbeitnehmers bei seiner
Versorgungseinrichtung gewährt (vgl. § 4 Abs. 2 ATG).
Ebenso wie die zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträ-
ge unterliegen auch solche vergleichbaren Aufwendun-
gen nicht der Steuerpflicht und damit auch nicht der Bei-
tragspflicht zur Sozialversicherung.

5.4
Abfindungsregelung bei Rentenabschlägen

Auf Grund der Regelungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung kann es bei vorzeitiger Inanspruchnahme von
Altersrenten zu Rentenabschlägen kommen (vgl. Abschn.
III Nr. 9.1). Um einen zusätzlichen Anreiz für die Verein-
barung von Altersteilzeitarbeit zu geben, haben die Ta-
rifvertragsparteien in § 5 Abs. 7 TV ATZ für Arbeitneh-
mer, die nach Altersteilzeitarbeit wegen vorzeitiger Inan-
spruchnahme einer Rente Rentenkürzungen zu erwarten
haben, die Zahlung einer linear gestaffelten Abfindung
von bis zu maximal drei Monatsbezügen vorgesehen. Für
je 0,3 v. H. Rentenminderung erhält ein betroffener Ar-
beitnehmer zum Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnis-
ses eine Abfindung in Höhe von 5 v. H. der Summe der
Vergütung (§ 26 BAT) und der in Monatsbeträgen festge-
legten Zulagen bzw. des Monatsregellohnes (§ 21 Abs. 4
MTArb) gegebenenfalls zuzüglich des Sozialzuschlags,
die bzw. der dem Arbeitnehmer im letzten Monat vor dem
Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zugestanden
hätte, wenn er mit der bisherigen Arbeitszeit gearbeitet
hätte.

Die Steuerabteilung des BMF hat mit dem Rdschr. vom
4. 10. 1999 – IV C 5 – S 2340 – 126/99 II – den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder mitgeteilt, sie vertrete die Auf-
fassung, dass die Abfindung nach § 5 Abs. 7 TV ATZ eine
Abfindung im Sinne des § 3 Nr. 9 EStG darstellt. Nach
§ 3 Nr. 9 EStG sind je nach Lebensalter und Dauer des
Dienst-/Beschäftigungsverhältnisses Abfindungen bis
zur Höhe der dort genannten Beträge steuerfrei. Sollte im
Einzelfall die tarifliche Abfindung die Grenze des § 3
Nr. 9 EStG übersteigen, kann für den übersteigenden Be-
trag noch die Anwendung des § 3 Nr. 28 EStG in Betracht
kommen, der allerdings voraussetzt, dass der Arbeitgeber
die Zahlung zur Übernahme von Beiträgen im Sinne des
§ 187 a SGB VI leistet.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger
haben in ihrem gemeinsamen Rundschreiben vom 9. 3.
2004 zum ATG festgestellt, dass Abfindungen aus Anlass
der Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
(z.B. zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeiti-
ger Inanspruchnahme einer Altersrente) als Abfindungen
für den Verlust des Arbeitsplatzes im Sinne der Recht-
sprechung des BSG vom 21. 2. 1990 – 12 RK 20/88 – (BB
1990, 1350; DB 1990, 1520) anzusehen sind und sie damit
nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversiche-
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rung gehören. Dies gilt auch, insoweit die Abfindung die
Steuerfreibeträge nach § 3 Nr. 9 EStG überschreitet.

Zusatzversorgungsrechtlich ist zu beachten, dass es sich
bei der Abfindung um eine einmalige Zahlung handelt,
die an die Beendigung des Arbeitsverhältnisses anknüpft.
Sie stellt somit kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
dar (§ 15 Abs. 2 i. V. m. Anlage 3 Nr. 13 zum ATV).

6
Nebentätigkeit (§ 6 TV ATZ)

§ 6 Satz 1 TV ATZ verpflichtet den Arbeitnehmer, auf die
Ausübung von Beschäftigungen oder selbständigen Tä-
tigkeiten zu verzichten, die die Geringfügigkeitsgrenze
des § 8 SGB IV überschreiten. Eine Ausnahme gilt dann,
wenn er diese Tätigkeiten innerhalb der letzten fünf Jah-
re vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses stän-
dig ausgeübt hat. Die Regelung des § 6 TV ATZ knüpft an
§ 5 Abs. 3 ATG an, demzufolge der Anspruch auf Erstat-
tungsleistungen nach § 4 ATG während der Zeit ruht, in
der ein Arbeitnehmer neben seiner Altersteilzeit Be-
schäftigungen über die Geringfügigkeitsgrenze des § 8
SGB IV hinaus ausübt (vgl. auch § 8 Sätze 2 und 3 sowie
§ 10 TV ATZ).

§ 6 Satz 2 TV ATZ stellt klar, dass darüber hinaus die be-
stehenden tariflichen Regelungen über Nebentätigkeiten,
also z. B. § 11 BAT, zu beachten sind.

7
Urlaub (§ 7 TV ATZ)

Im Altersteilzeitarbeitsverhältnis richtet sich der Ur-
laubsanspruch grundsätzlich nach den allgemeinen tarif-
lichen Bestimmungen. Für den Fall der Durchführung
der Altersteilzeitarbeit im Rahmen eines Blockmodells
besteht während der Freistellungsphase kein Anspruch
auf Urlaub. In dem Kalenderjahr, in dem der Arbeitneh-
mer von der Arbeits- in die Freistellungsphase wechselt,
hat er für jeden vollen Beschäftigungsmonat Anspruch
auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs; ergibt sich ein Bruch-
teil eines Urlaubstages, ist eine Aufrundung in entspre-
chender Anwendung des § 48 Abs. 5 b BAT/§ 48 Abs. 8
Unterabs. 5 MTArb vorzunehmen. 

Ein sich bei Anwendung des Bundesurlaubsgesetzes
ergebender höherer Urlaubsanspruch bleibt unberührt.
Allerdings dürfte sich nur in den seltensten Fällen ein
höherer Anspruch nach dem BUrlG ergeben. Der gesetz-
liche Urlaubsanspruch beträgt grundsätzlich 24 Werkta-
ge (= 20 Arbeitstage in der 5-Tage-Woche). Die Zwölfte-
lungsvorschrift in § 5 Abs. 1 Buchst. c BUrlG darf hier
nicht herangezogen werden, weil sie nur gilt, wenn das
Arbeitsverhältnis in der ersten Hälfte des Kalenderjahres
endet. Der Übertritt von der Arbeits- in die Freistel-
lungsphase des Blockmodels vollzieht sich jedoch im lau-
fenden Arbeitsverhältnis. Aber bereits nach § 3 BUrlG
ergibt sich kein voller Urlaubsanspruch im Jahr des
Übergangs. Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen ist der ge-
setzliche Urlaubsanspruch entsprechend dem Verhältnis
von Arbeitstagen zu arbeitsfreien Tagen umzurechnen,
deshalb entsteht der gesetzliche Urlaubsanspruch im
Jahr des Übergangs in entsprechend reduzierten Umfang.

Der Urlaub muss noch in der Arbeitsphase genommen
werden. Eine Abgeltung des Urlaubsanspruchs im Zeit-
punkt des Übergangs ist sowohl nach BUrlG als auch
nach dem BAT/MTArb nicht zulässig. Nach den mantel-
rechtlichen Vorschriften ist die Urlaubsabgeltung wäh-
rend eines laufenden (Altersteilzeit-)Arbeitsverhältnisses
ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeit-
nehmer den Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit nicht mehr
in der Arbeitsphase antreten konnte.

8
Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen
(§ 8 TV ATZ)

8.1
Anspruch auf Aufstockungsleistungen nach § 5 TV ATZ
während krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit

Nach § 8 Abs. 1 Unterabs. 1 TV ATZ werden die Aufsto-
ckungsleistungen nach § 5 Abs. 1 und 2 TV ATZ längstens

bis zum Ablauf der Fristen für die Zahlung der Kranken-
bezüge also längstens bis zum Ablauf der 26. Woche der
Arbeitsunfähigkeit, gezahlt (nicht nur in den Fällen des
§ 71 BAT). 

Da in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer keine Ent-
geltfortzahlung, sondern nur noch Krankengeld und den
Krankengeldzuschuss erhält, keine Nettobezüge mehr
vorliegen, von denen aus auf 83 v. H. des bisherigen Ent-
gelts aufgestockt werden könnte, ist im § 8 Abs. 1 Satz 2
TV ATZ geregelt, dass für die Zeit nach Ablauf der Ent-
geltfortzahlung der Aufstockungsbetrag in Höhe des ka-
lendertäglichen Durchschnitts des nach § 5 Abs. 1 und
Abs. 2 TV ATZ in den letzten drei abgerechneten Kalen-
dermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages zu zah-
len ist. Der für die Ermittlung herangezogene Durch-
schnitt eines Dreimonatszeitraums lehnt sich dabei an
die Regelung des § 14 MuSchG an. Tarifvertraglich ist
durch den letzten Halbsatz des § 8 Abs. 1 Satz 2 TV ATZ
klargestellt, dass Einmalzahlungen (z.B. Zuwendung, Ur-
laubsgeld) bei der Berechnung des Durchschnittsbetrages
unberücksichtigt bleiben. 

Aufstockungsleistungen nach § 5 Abs. 4 TV ATZ werden
nach Ablauf der Krankenbezugsfristen (Entgeltfortzah-
lung im engeren Sinne) durch den Arbeitgeber nicht ge-
leistet.

Die Regelung des § 8 Abs. 1 Unterabs. 2 TV ATZ dient der
Verwaltungsvereinfachung. Sobald der Arbeitgeber Auf-
stockungsleistungen auch für Zeiträume zahlt, für die
der Arbeitnehmer seinerseits Ansprüche gegen die Bun-
desagentur für Arbeit (früher: Bundesanstalt für Arbeit)
geltend machen kann (§ 10 Abs. 2 ATG), gelten die Leis-
tungen der Bundesagentur als an den Arbeitgeber abge-
treten.

Die Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt und die zu-
sätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung sind nicht
sozialversicherungspflichtig und werden bei der Bemes-
sung des Krankengeldes, Versorgungskrankengeldes,
Verletztengeldes und Übergangsgeldes nicht berücksich-
tigt (§ 10 Abs. 2 AtG). In Fällen des Bezugs einer solchen
Entgeltersatzleistung tritt die Bundesagentur für Arbeit
(früher: Bundesanstalt für Arbeit) unter bestimmten
Voraussetzungen an die Stelle des Arbeitgebers (u. a.
muss die Bundesagentur bereits Erstattungsleistungen
nach § 4 ATG an den Arbeitgeber leisten). Durch das Ge-
setz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit vom 20. De-
zember 1999 ist geregelt worden, dass Entsprechendes
auch dann gilt, wenn ein Arbeitnehmer Krankentagegeld
von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen
erhält. § 8 Abs. 1 Unterabs. 2 TV ATZ ist an diese gesetz-
liche Änderung angepasst worden.

8.2 
Arbeitsunfähigkeit im Blockmodell

Im Falle einer über die Entgeltfortzahlungsfristen hi-
nausgehenden Erkrankung von Arbeitnehmern in der
Arbeitsphase des Blockmodells kann für diesen Zeitraum
kein Wertguthaben im sozialversicherungsrechtlichen
Sinne aufgebaut werden, welches vom Arbeitnehmer in
der Freistellungsphase zur Gewährleistung einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung (§ 7 Abs. 1a SGB
IV) in Anspruch genommen werden kann. Zwar werden
auch für die Dauer des Bezuges von Krankengeldzu-
schüssen nach § 8 Abs. 1 TV ATZ Aufstockungsbeträge
nach § 5 Abs. 1 und 2 TV ATZ gezahlt, das führt aber
nicht dazu, dass sich ein sozialversicherungsrechtliches
Wertguthaben aufbauen kann. Die Tarifvertragsparteien
haben deshalb in § 8 Abs. 2 TV ATZ festgelegt, dass
sich der Zeitpunkt des Wechsels von der Arbeits- in die
Freistellungsphase um die Hälfte der nach Ablauf der
Entgeltfortzahlung ausgefallenen Arbeitszeit hinaus-
schiebt, einer besonderen arbeitsvertraglichen Vereinba-
rung hierüber bedarf es nicht. Durch das Hinausschieben
des Beginns der Freistellungsphase wird die Kongruenz
zwischen Arbeitsentgelt und Arbeitsleistung wieder her-
gestellt.

Beispiel 1:

Mit einem Arbeiter ist die Ableistung von Altersteilzeit-
arbeit im Blockmodell für die Dauer von insgesamt vier
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Jahren vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2007 verein-
bart worden, wobei der Übertritt von der Arbeits- in die
Freistellungsphase am 1. Januar 2006 erfolgen soll. Der
Arbeiter ist vom 3. Mai bis 27. Juni 2004 (= 8 Wochen)
und vom 7. Februar bis 21. August 2005 (= 28 Wochen)
arbeitsunfähig krank.

Der über den Lohnfortzahlungszeitraum von 6 Wochen
hinausgehende Zeitraum von insgesamt (2 Wochen +
22 Wochen =) 24 Wochen führt zu einer Verlängerung der
Arbeitsphase um die Hälfte dieses Zeitraums, also um
12 Wochen, und damit zu einem Übertritt in die Freistel-
lungsphase erst am 27. März 2006. Der Beendigungszeit-
punkt für das Altersteilzeitarbeitsverhältnis bleibt mit
dem 31. Dezember 2007 unverändert.

Allerdings ist nur in den Fällen Nacharbeit notwendig, in
denen das bereits vor der Arbeitsunfähigkeit angesam-
melte Wertguthaben für den noch verbleibenden Zeit-
raum der Freistellung nicht ausreichend ist.

Beispiel 2:

Mit dem Arbeiter ist die Ableistung von Altersteilzeitar-
beit im Blockmodell für die Dauer von insgesamt vier
Jahren vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2007 verein-
bart worden, wobei der Übertritt von der Arbeits- in die
Freistellungsphase am 1. Januar 2006 erfolgen soll. Es
liegt jedoch Arbeitsunfähigkeit vom 1. 10. 2005 bis zum
31.3.2006 vor. Die Freistellungsphase am 1. 1. 2006 kann
nicht wie geplant angetreten werden, weil nach 13 Wo-
chen Arbeitsunfähigkeit (am 31. 12. 2005) grundsätzlich
zunächst 4,5 Wochen nachgearbeitet werden müssten, der
Arbeitnehmer aber weiterhin arbeitsunfähig ist. Bis zum
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat der Arbeitnehmer für
21 Monate Wertguthaben gesammelt, damit beginnt, un-
abhängig davon, ob Arbeitsunfähigkeit weiter vorliegt,
die Freistellungsphase mit Anspruch auf Lohn und Auf-
stockungsbeträge 21 Monate vor dem vereinbarten Ende
der Altersteilzeitarbeit also am 1. 2. 2006.

8.3 
Verlängerung der Dauer der Altersteilzeitarbeit

Mit der Protokollerklärung zu § 8 wird sichergestellt,
dass Arbeitnehmer, die wegen längerer Arbeitsunfähig-
keitszeiten die für den Anspruch auf die Altersrente nach
Altersteilzeitarbeit (§ 237 SGB VI) geforderten 24 Kalen-
dermonate Altersteilzeitarbeit bis zu dem in der Alters-
teilzeitvereinbarung festgelegten Beendigungstermin für
das Arbeitsverhältnis nicht mehr erfüllen können, einen
Anspruch auf eine interessengerechte Vertragsanpassung
erhalten.

8.4
Ruhen der Aufstockungsleistungen

In § 8 Abs. 3 TV ATZ ist festgelegt, dass der Anspruch auf
die Aufstockungsleistungen während der Zeit ruht, in der
der Arbeitnehmer eine unzulässige Nebentätigkeit im
Sinne des § 6 TV ATZ ausübt (diese Vorschrift ist insbe-
sondere beim Blockmodell in der Freistellungsphase von
Bedeutung) oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus
Mehrarbeit und Überstunden leistet, die den Umfang der
Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten.
Die Regelung des § 8 TV ATZ knüpft insoweit an die Re-
gelung des § 5 Abs. 3 und 4 des ATG an.

Der Arbeitgeber muss bereits auf Grund seiner Fürsorge-
pflicht darauf achten, dass Mehrarbeit oder Überstunden
nicht in einem Maße angeordnet werden, dass die Gering-
fügigkeitsgrenze hierdurch überschritten wird.

9
Ende des Arbeitsverhältnisses (§ 9 TV ATZ)

9.1
Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

In den Absätzen 1 und 2 des § 9 TV ATZ sind die Beendi-
gungstatbestände für das Altersteilzeitarbeitsverhältnis
definiert. Nach Absatz 1 endet das Arbeitsverhältnis
grundsätzlich zu dem von den Arbeitsvertragsparteien in

der Altersteilzeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt.
Dies wird in der Regel ein Zeitpunkt zwischen der Voll-
endung des 60. und des 65. Lebensjahres sein.

Darüber hinaus endet das Arbeitsverhältnis bereits vor
Erreichen dieses Zeitpunktes, wenn der Arbeitnehmer
eine der in § 9 Abs. 2 Buchst. b TV ATZ aufgeführten
Renten wegen Alters oder eine der dort aufgeführten
sonstigen Leistungen tatsächlich bezieht.

Ferner endet es nach § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer eine Altersrente
oder eine der dort aufgeführten vergleichbaren Leistun-
gen ohne Inkaufnahme von Rentenabschlägen beanspru-
chen könnte. Für die Feststellung des Zeitpunktes, ab
dem der Arbeitnehmer eine Altersrente ohne Inkaufnah-
me von Rentenabschlägen beanspruchen könnte, kommt
es auf die Art der in Betracht kommenden Altersrente
und auf den Geburtsmonat des Arbeitnehmers an. Im
Einzelnen gilt Folgendes:

– Regelaltersrente (§ 35 SGB V)

Sie steht erst nach Erfüllung einer allgemeinen Wartezeit
von fünf Jahren und ab Vollendung des 65. Lebensjahres
zu.

– Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI)

Sie steht nach einer Wartezeit von 35 Jahren zu. Die Al-
tersgrenze von bisher 63. Jahren wurde ab 1. Januar 2000
in Monatsschritten auf 65 Jahre angehoben; betroffen
sind die Jahrgänge 1937 und jünger. In § 236 SGB VI be-
findet sich eine nach Geburtsjahrgängen gestaffelte Ver-
trauensschutzregelung.

– Altersrente für schwerbehinderte Menschen (§ 37
SGB VI)

Sie steht nach einer Wartezeit von 35 Jahren Arbeitneh-
mern zu, die bei Beginn der Altersrente als schwerbehin-
derte Menschen (§ 2 Abs. 2 SGB IX) anerkannt sind und
das 63. Lebensjahr vollendet haben. Die Altersgrenze von
60 Jahren wurde ab dem 1. Januar 2000 in Monatsschrit-
ten auf 63 Jahre angehoben; betroffen sind Jahrgänge
1940 und jünger. In § 236a SGB VI befindet sich eine
nach Geburtsjahrgängen gestaffelte Vertrauensschutzre-
gelung.

– Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Alters-
teilzeitarbeit (§ 237 SGB VI, früher: § 38 SGB VI)

Sie steht nach einer Wartezeit von 15 Jahren zu und setzt
Arbeitslosigkeit bzw. mindestens 24 Kalendermonate Al-
tersteilzeitarbeit voraus. Die Altersgrenze von bisher 60
Jahren wurde seit 1. Januar 1997 in Monatsschritten auf
65 Jahre angehoben; betroffen sind die Jahrgänge 1937
und jünger. Die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente
blieb unter Inkaufnahme der Abschläge ab dem 60. Le-
bensjahr für Versicherte, die vor dem 31.12.1951 geboren
sind, möglich.

Im Entwurf des Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz; Gesetzgebungsver-
fahren war bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlos-
sen) ist vorgesehen, die frühestmögliche Inanspruchnah-
me der Rente ab 2006 bis 2008 in Monatsschritten von 60
auf 63 Jahre anzuheben. Betroffen sind 1946 geborene
und jüngere Jahrgänge. Für Versicherte, die am 1. 1. 2004
arbeitslos waren oder vor diesem Tag im Vertrauen auf
das geltende Recht rechtsverbindlich über die Beendi-
gung ihres Arbeitsverhältnisses disponiert haben (z.B.
Aufhebungsvertrag oder Vertrag über Altersteilzeitar-
beit), wird die Altersgrenze für die frühestmögliche Inan-
spruchnahme nicht angehoben.

– Altersrente für Frauen (§ 237 a SGB VI, früher: § 39
SGB VI)

Sie steht nach einer Wartezeit von 15 Jahren sowie unter
der Voraussetzung zu, dass nach Vollendung des 40. Le-
bensjahres mehr als zehn Jahre Pflichtbeiträge geleistet
worden sind. Die Altersgrenze von bisher 60 Jahren wur-
de ab 1. Januar 2000 in Monatsschritten auf 65 Jahre an-
gehoben; betroffen sind die Jahrgänge 1940 und jünger.
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Der im Einzelfall frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem ei-
ne Altersrente ohne Abschläge in Anspruch genommen
werden kann, und damit der Monat, zu dem das Arbeits-
verhältnis in Form des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
automatisch auf Grund des § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ
endet (dieser Zeitpunkt ist zugleich als Beendigungszeit-
punkt in der arbeitsvertraglichen Vereinbarung über die
Fortführung des Arbeitsverhältnisses als Altersteilzeitar-
beitsverhältnis anzugeben, sofern vom Arbeitnehmer
nicht ein früheres Ausscheiden unter Inkaufnahme von
Rentenabschlägen bei Zahlung einer Abfindung nach § 5
Abs. 7 TV ATZ angestrebt wird), ergibt sich aus den An-
lagen 19 bis 22 zum SGB VI. In Zweifelsfällen sollte eine
Auskunft des zuständigen Rentenversicherungsträgers
über den im Einzelfall maßgebenden Zeitpunkt, von dem
ab eine Altersrente ohne Rentenabschläge beansprucht
werden kann, eingeholt werden.

Nach dem Regelungsgehalt der Protokollerklärung zu § 9
Abs. 2 Buchst. a TV ATZ endete das Arbeitsverhältnis ei-
ner Arbeitnehmerin nicht, solange die Inanspruchnahme
der Altersrente für Frauen (§ 237 a SGB VI) bzw. einer
vergleichbaren Leistung einer Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens zum Ruhen der Versorgungsrente nach § 65 Abs. 7
Satzung der VBL a.F. geführt hatte.

Nach dem Systemwechsel in der Zusatzversorgung des
öffentlichen Dienstes sehen der ATV und die neue Sat-
zung der VBL ein Ruhen der Versorgungsrente bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles nach dem 31. 12. 2001
nicht mehr vor. Insoweit ist der Regelungsgehalt der
Protokollerklärung entfallen, sie ist auf Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse, die nach diesem Zeitpunkt begon-
nen haben, nicht mehr anwendbar. Für bereits laufende
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse wird auf mein Ressort-
rundschreiben vom 14. 5. 2002 (B 4000 – 1.133 – IV 1)
verwiesen.

Wird eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
zuerkannt, endet das Altersteilzeitarbeitsverhältnis nicht
nach § 9 Abs. 2 des TV ATZ weil es sich hierbei nicht um
eine Rente wegen Alters handelt. Das Arbeitsverhältnis
und somit auch das Altersteilzeitarbeitsverhältnis kann
jedoch nach den allgemeinen Regelungen des
BAT/MTArb in § 59 BAT/§ 62 MTArb enden.

Nach § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ endet das Altersteil-
zeitarbeitsverhältnis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ar-
beitnehmer eine abschlagsfreie Altersrente beanspruchen
kann. Zu den hier erfassten Altersrenten gehört auch die
Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 236 a
SGB VI, die nach Vollendung des 60. Lebensjahres unter
bestimmten Voraussetzungen an schwerbehinderte Men-
schen gezahlt werden kann. Wird das Vorliegen einer
Schwerbehinderung zu einem in der Vergangenheit lie-
genden Zeitpunkt festgestellt und entsteht auf Grund
dieser Feststellung zu diesem Zeitpunkt ein Anspruch
auf Altersrente, würde nach dem Wortlaut der tariflichen
Regelung das Altersteilzeitarbeitsverhältnis zu diesem in
der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt ebenfalls enden.

Ein derartiges Ergebnis wäre nicht angemessen, zumal in
denjenigen Fällen, in denen der – nicht arbeitsunfähige –
Arbeitnehmer nach dem frühestmöglichen Zeitpunkt des
Rentenbeginns noch gearbeitet hat (regelmäßig im Teil-
zeitmodell sowie in der Arbeitsphase des Blockmodells),
dann von einem faktischen Arbeitsverhältnis ausgegan-
gen werden müsste. Deshalb ist es sachgerechter, das Ar-
beitsverhältnis (ähnlich der Regelung in § 62 MTArb) mit
Ablauf desjenigen Kalendermonats enden zu lassen, in
dem der Bescheid über die (den Bezug einer abschlags-
freien Altersrente ermöglichende) Schwerbehinderung
zugestellt worden ist. 

9.2
Störfall

§ 9 Abs. 3 TV ATZ enthält eine spezielle Regelung für den
Fall, dass das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers, der
im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell be-
schäftigt wird, vorzeitig endet. In diesen Fällen erfolgt
eine Nachzahlung in der Weise, dass der Arbeitnehmer
den Unterschiedsbetrag erhält zwischen den Bezügen
nach §§ 4 und 5 TV ATZ und denjenigen Bezügen, die er

für den Zeitraum seiner tatsächlichen Beschäftigung er-
halten hätte, wenn kein Altersteilzeitarbeitsverhältnis
begründet worden wäre.

Bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages sind aller-
dings die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung
nach § 5 Abs. 4 TV ATZ nicht zu berücksichtigen (vgl.
Urteil des BAG vom 18. 11. 2003 – 9 AZR 270/03 –). 

Beispiel 1:

Ursprünglich wurde Altersteilzeitarbeit im Blockmodell
für zwei Jahre (12 Monate Arbeitsphase und 12 Monate
Freistellungsphase) vereinbart. Das Teilzeitbrutto be-
trägt 1.300 Euro. Die Aufstockungsbeträge nach § 5
Abs. 1 und 2 TV ATZ betragen 552 Euro. Die zusätzlichen
Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung betragen
204 Euro. Nach 6 Monaten Arbeitsphase tritt der Störfall
ein.

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf ein Guthaben in
folgender Höhe:

Geleistete 
tatsächliche Arbeit 6 x 2.600 Euro = 15.600 Euro

Erhaltene Vergütung
Teilzeitbrutto 6 x 1.300 Euro = 7.800 Euro

Aufstockungsbeträge 
§ 5 Abs. 1 und 2 6 x 552 Euro = 3.312 Euro

Verbleiben als Guthaben 4.488 Euro

Auch wenn sich der Arbeitnehmer bereits in der Freistel-
lungsphase des Blockmodells befindet, hat er noch einen
Anspruch auf eine Ausgleichsleistung nach § 9 Abs. 3
TV ATZ. Bei der Gegenüberstellung der erhaltenen bzw.
zustehenden Leistungen ist der gesamte Zeitraum der
Altersteilzeitarbeit zu berücksichtigen. Dabei sind die
ohne Altersteilzeitarbeit zustehenden Bezüge aus der ge-
samten Arbeitsphase zu vergleichen mit allen während
der gesamten Altersteilzeitarbeit erhaltenen Leistungen
(vgl. BAG Urteil vom 14. 10. 2003 – 9 AZR 146/03 –).

Beispiel 2:

Wie im Beispiel 1, der Störfall tritt jedoch erst nach
22 Monaten der Altersteilzeit ein.

Fiktive Bezüge, die ohne 
Altersteilzeitarbeit 
zugestanden hätten

12 x 2.600 Euro = 31.200 Euro

abzüglich erhaltener Bezüge

Vergütung: 22 x 1.300 Euro = 28.600 Euro

Aufstockungsbeträge 
nach § 5 Abs. 1 und 
Abs. 2 TV ATZ 22 x 552 Euro = 12.144 Euro

Insgesamt während der Altersteilzeitarbeit 

erhaltene Leistungen 40.744 Euro

Verbleiben als Guthaben 0 Euro

Die Tarifvertragsparteien haben keine Regelungen über
die Bedingungen getroffen, unter denen aus sonstigen
Gründen (z. B. soziale Notlage des Arbeitnehmers, be-
triebliche Notwendigkeiten) eine vorzeitige Beendigung
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses möglich sein soll.
Die Vertragsfreiheit ist hierdurch jedoch nicht einge-
schränkt.

10
Mitwirkungspflicht (§ 10 TV ATZ)

§ 10 TV ATZ enthält Regelungen zu den Mitwirkungs-
pflichten und den Folgen der Verletzung dieser Pflichten
durch den Arbeitnehmer. Den Arbeitnehmer trifft die
Verpflichtung, ihn betreffende Verhältnisse, die für den
Anspruch auf Aufstockungsleistungen erheblich sind,
dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt in
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besonderem Maße auch während der Freistellungsphase
im Blockmodell. Die Regelungen des § 10 TV ATZ knüp-
fen insofern an die Bestimmungen des § 11 ATG über
Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers an.

IV.
Steuer-, sozial- und 

zusatzversorgungsrechtliche Fragen

1
Steuerrechtliche Beurteilung

Die Aufstockungsbeträge nach § 5 TV ATZ sind gemäß
§ 3 Nr. 28 EStG steuer- und damit auch sozialversiche-
rungs- und zusatzversorgungsfrei. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Bundesagentur für Arbeit (früher Bundes-
anstalt für Arbeit) den Aufstockungsbetrag später erstat-
tet oder nicht. Die Steuer- und Sozialversicherungsfrei-
heit gilt für die gesamten Aufstockungsbeträge, auch so-
weit sie die im ATG genannten Mindestbeträge über-
schreiten. 

Die steuerfreien Aufstockungsbeträge nach § 5 Abs. 1
und 2 TV ATZ werden aber im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung bei der Ermittlung des Steuersatzes
berücksichtigt, dem das übrige steuerpflichtige Einkom-
men unterliegt (Progressionsvorbehalt nach § 32 b Abs. 1
Nr. 1 Buchst. g EStG). Die Aufstockungsbeträge sind da-
her unter Vorlage der vom Arbeitgeber nach Ablauf des
maßgeblichen Kalenderjahres erstellten Bescheinigung
in der Einkommensteuererklärung anzugeben (vgl. § 32 b
Abs. 3 EStG). Hierdurch kann es bei der Veranlagung
durch das Finanzamt zu Steuernachforderungen kom-
men.

Zur rechtsmissbräuchlichen Steuerklassenwahl wird auf
die Ausführungen in Abschnitt III Nr. 5.2.1 verwiesen.

Auf Grund der Systematik im TV ATZ wirken sich auf
der Lohnsteuer eingetragene Freibeträge für den Arbeit-
nehmer negativ aus, sie erhöhen zwar das tatsächliche
Netto, nicht aber den Mindestnettobetrag, der pauschal
ermittelt wird, und führen so nicht zu einem höheren
Auszahlungsbetrag. Es ist deshalb für den Arbeitnehmer
günstiger den Freibetrag erst bei der Einkommensteuer-
veranlagung geltend zu machen.

2
Allgemeines zur Beitragsentrichtung und zum Versiche-
rungsschutz in der Sozialversicherung

Zu den sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Alters-
teilzeitarbeit wird auf das gemeinsame Rundschreiben
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom
9. 3. 2004 verwiesen.

Der hälftige Arbeitgeberanteil an den Beiträgen zur ge-
setzlichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und
zur Arbeitslosenversicherung richtet sich nach der Höhe
der nach § 4 TV ATZ zustehenden Teilzeitbezüge (ohne
Aufstockungsbetrag). Dies gilt auch für den hälftigen Ar-
beitgeberanteil zur Rentenversicherung; insoweit hat der
Arbeitgeber aber zusätzlich den aus § 5 Abs. 4 TV ATZ
sich ergebenden weiteren Rentenversicherungsbeitrag al-
leine zu tragen, auf Abschnitt III Nr. 5.4 wird verwiesen
(§§ 163 Abs. 5 und § 168 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI).

Beim Blockmodell stellt § 7 SGB IV einen durchgehenden
Versicherungsschutz in der Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung sowohl in der Arbeitspha-
se als auch in der Freistellungsphase sicher.

Im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Abwick-
lung ist zu beachten, dass die besonderen Regelungen zur
Gleitzone (§ 20 Abs. 2 SGB IV) nicht in den Fällen der Al-
tersteilzeitarbeit gelten.

2.1
Krankenversicherung

2.1.1 
Allgemeines

Während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses besteht
grundsätzlich Krankenversicherungspflicht nach § 5

Abs. 1 Nr. 1 SGB V. Beschäftigte, deren regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze über-
schreitet, sind krankenversicherungsfrei nach § 6 Abs. 1
Nr. 1 SGB V. Überschreitet das Jahresentgelt auf Grund
der Altersteilzeitarbeit nicht mehr die Jahresarbeitsent-
geltgrenze und war der Arbeitnehmer bis zum Beginn der
Altersteilzeitarbeit wegen Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei, unterliegt
er von dem Tag an, von dem an die Altersteilzeitarbeit
beginnt, der Krankenversicherungspflicht. Diese Arbeit-
nehmer können sich jedoch auf Antrag gem. § 8 Abs. 1
Nr. 3 SGB V von der Krankenversicherungspflicht befrei-
en lassen, wenn sie mindestens seit 5 Jahren wegen Über-
schreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversi-
cherungsfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung
sind. Der Antrag ist nach § 8 Abs. 2 SGB V innerhalb von
3 Monaten nach Beginn der Krankenversicherungspflicht
zu stellen und zwar bei einer Krankenkasse, die im Falle
des Bestehens der Krankenversicherungspflicht nach
§ 173 Abs. 2 SGB V wählbar wäre.

Allerdings ist seit dem 1. 7. 2000 Personen, die nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig wer-
den, der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung
nach § 6 Abs. 3 a SGB V verwehrt, wenn sie unmittelbar
zuvor keinen ausreichenden Bezug zur gesetzlichen
Krankenversicherung nachweisen können. Hiernach sind
Arbeitnehmer kraft Gesetzes versicherungsfrei, wenn in
den letzten fünf Jahren vor Beginn der Versicherungs-
pflicht zu keinem Zeitpunkt ein gesetzlicher Kranken-
versicherungsschutz (Pflichtversicherung, Familienversi-
cherung, freiwillige Versicherung) bestand. Außerdem
müssen sie oder der Ehepartner in diesem Fünfjahreszeit-
raum mindestens die Hälfte der Zeit versicherungsfrei,
von der Versicherungspflicht befreit oder wegen einer
hauptberuflichen selbständigen Tätigkeit nicht versiche-
rungspflichtig gewesen sein.

2.1.2 
Beihilfe/Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag

Auf Grund manteltariflicher Bestimmungen (vgl. z. B.
§ 40 BAT) haben Arbeitnehmer grundsätzlich bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen Anspruch auf bestimmte Beihil-
feleistungen. Nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer erhal-
ten von der errechneten Beihilfe jeweils den Teil, der dem
Verhältnis entspricht, in dem die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschäftigten
Arbeitnehmers zu der arbeitsvertraglich vereinbarten
durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit steht. Ein
Altersteilzeitarbeitnehmer erhält somit nur die Hälfte
der Beihilfeleistungen, die ihm bei Weiterbeschäftigung
mit der bisherigen Arbeitszeit betragsmäßig zustünden.
Eine Aufstockung nach § 5 TV ATZ findet nicht statt.

Auch der Zuschuss des Arbeitgebers zum Krankenversi-
cherungsbeitrag nach § 257 SGB V, der sich während des
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach der Höhe der nach
§ 4 TV ATZ zustehenden (also grundsätzlich halbierten
Bezüge) bemisst, wird als steuerfreie Leistung (§ 3 Nr. 62
EStG) nicht aufgestockt.

2.2
Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung

Grundsätzlich gilt das oben gesagte entsprechend auch
für die Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversi-
cherung. Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versicherungspflichtig sind, sind auch wäh-
rend der Altersteilzeitarbeit nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
SGB XI versicherungspflichtig in der sozialen Pflegever-
sicherung. Arbeiter, die bis zum Beginn der Altersteil-
zeitarbeit wegen Überschreitens der Jahresarbeitsent-
geltgrenze krankenversicherungsfrei und freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,
bleiben weiterhin in der sozialen Pflegeversicherung ver-
sicherungspflichtig, es ändert sich lediglich die Rechts-
grundlage, die Versicherungspflicht nach § 20 Abs. 3 SGB
XI wird in eine nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI umgewan-
delt.

War ein freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherter Arbeitnehmer nach § 22 SGB XI von
der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversiche-
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rung befreit, endet diese Befreiung mit dem Eintritt der
gesetzlichen Krankenversicherungspflicht. Eine Befrei-
ung von der sozialen Pflegeversicherung auf Grund eines
„Alt“-Pflegeversicherungsvertrages nach Artikel 42
PflegeVG wird durch den Eintritt von Krankenversiche-
rungspflicht infolge der Altersteilzeitarbeit nicht be-
rührt.

Für Beschäftigte, die wegen Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei und bei ei-
nem privaten Krankenversicherungsunternehmen kran-
ken- und damit auch pflegeversichert sind und nunmehr
im Rahmen der Altersteilzeitarbeit krankenversiche-
rungspflichtig werden, tritt ebenfalls die Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflegeversicherung ein. Soweit
sich diese Arbeitnehmer von der Krankenversicherungs-
pflicht nach § 8 Abs. 1 SGB V befreien lassen und auf
Grund § 23 Abs. 1 SGB XI privat pflegeversichert sind,
bleiben sie weiterhin in der privaten Pflegeversicherung
versichert.

2.3
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung

Hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Beurteilung
von Beschäftigten in Altersteilzeitarbeit gibt es in der
Rentenversicherung keinerlei Besonderheiten. Für die
Dauer der Altersteilzeitarbeit besteht grundsätzlich Ren-
tenversicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nr.1 SGB VI. 

2.4
Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung

In der Arbeitslosenversicherung gibt es bei der versiche-
rungsrechtlichen Beurteilung von Altersteilzeitarbeit-
nehmern ebenfalls keinerlei Besonderheiten. 

3
Zusatzversorgung

3.1
Bis zum 31. 12. 2001 geltende Rechtslage

Für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die in der Zeit vom
1. 5. 1998 bis 30. 6. 2000 begonnen haben, wurde die Zeit
der Altersteilzeitarbeit bei der Ermittlung des Gesamtbe-
schäftigungsquotienten mit dem Faktor 0,9 berücksich-
tigt.

Die in der gesetzlichen Rentenversicherung geregelten
Rentenabschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme der
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteil-
zeitarbeit gelten auch in der Zusatzversorgung. 

Soweit der Arbeitnehmer zum Ausgleich von Abschlägen
in der gesetzlichen Rentenversicherung, die durch die
vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters
erfolgten, Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung
zahlte (vgl. § 187 a SGB VI), wurden Entgeltpunkte aus
solchen Zahlungen nicht auf die Gesamtversorgung an-
gerechnet. In der Zusatzversorgung war die Abwendung
von Abschlägen wegen vorzeitiger Inanspruchnahme
nicht möglich.

Nachdem infolge des 2. Änderungstarifvertrages zum TV
ATZ seit dem 1. 7. 2000 auch mit teilzeitbeschäftigten Ar-
beitnehmern ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis verein-
bart werden konnte, war mit Wirkung vom 1. Januar
2000 durch die 37. Änderung der Satzung der VBL vom
21. Juli 2000 auch in der Satzung eine Anpassung erfolgt.
Die bisherige Fassung, nach der der Beschäftigungsquo-
tient in Fällen der Altersteilzeitarbeit immer 0,9 betrug,
ist redaktionell dahingehend geändert worden, dass nun
während der Altersteilzeitarbeit stets auf den Beschäfti-
gungsquotient von 90 v. H. des auf Grund der bisherigen
wöchentlichen Arbeitszeit ermittelten Beschäftigungs-
quotienten abzustellen war. 

Das Jahr 2001 wurde noch im Rahmen des Übergangs-
rechts abgewickelt. Damit sind die Änderungen des zum
1. 1. 2001 rückwirkend in Kraft getretenen Tarifvertrages
Altersversorgung – ATV – erst zum 1. 1. 2002 zu beachten.

3.2
Nach dem 1. 1. 2002 geltende Rechtslage

Durch den Tarifvertrag Altersversorgung – ATV – ist das
System der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
mit Wirkung vom 1. 1. 2001 grundlegend umgestaltet
worden. Das auf beamtenrechtlichen Grundsätzen basie-
rende Gesamtversorgungssystem wurde geschlossen und
durch ein betriebsrentenrechtliches Punktemodell er-
setzt. Danach erwirbt der Beschäftige einen Anspruch
auf eine Leistung, die einer Beitragsleistung von 4 v. H. in
ein kapitalgedecktes System entspricht. Im Wege des
Übergangsrechts war das alte Recht jedoch noch bis zum
31. 12. 2001 anwendbar.

Sonderregelungen zur Berücksichtigung der Altersteil-
zeitarbeit im Rahmen der Betriebsrente des öffentlichen
Dienstes sind in § 8 Abs. 2 Satz 2 ATV und in § 15 Abs. 2
Satz 2 ATV sowie den Protokollnotizen zu diesen Vor-
schriften enthalten.

Die Arbeiter, die Altersteilzeitarbeit leisten, werden – wie
vor dem Systemwechsel – so gestellt, als würden sie mit
90 v. H. ihrer bisherigen Arbeitszeit weiterbeschäftigt
werden (§ 3 Abs. 1 Unterabsatz 2 TV ATZ). 

Für die Berechnung der Umlage zur VBL sind jedoch ab-
hängig vom Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeitar-
beit zwei Berechnungswege zu beachten.

3.3
Beginn der Altersteilzeitarbeit vor dem 1. 1. 2003

Bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die vor dem 1. 1.
2003 vereinbart wurden, werden Umlagen auf der
Grundlage des tatsächlich gezahlten Entgelts (§ 4 TV
ATZ) berechnet. Um die Leistung zu erreichen, die sich
ergeben hätte, wenn der Arbeiter weiter mit 90 v. H. der
bisherigen Arbeitszeit gearbeitet hätte, werden die Ver-
sorgungspunkte, die auf der Grundlage des 50 %igen
Entgelts ermittelt worden sind, mit dem Faktor 1,8 mul-
tipliziert (§ 8 Abs. 2 Satz 2 ATV).

3.4
Beginn der Altersteilzeitarbeit nach dem 31. 12. 2002

Für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die nach dem
31. 12. 2002 vereinbart wurden, wird die Beitragsleis-
tung/Umlage so erhöht, dass sie 90 v. H. des bisherigen
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ergibt und damit
auch der späteren Leistung entspricht. 

Das tatsächliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 4
TV ATZ) wird für die Berechnung der Umlage mit dem
Faktor 1,8 multipliziert (50 v. H. x 1,8 = 90 v. H.). Das er-
höhte Entgelt ist auch Bemessungsgrundlage für die Be-
rechnung der Versorgungspunkte. Dabei wird jedoch nur
das Entgelt mit dem Faktor 1,8 multipliziert, das zuvor
auf Grund der Altersteilzeit auf 50 v.H. reduziert worden
ist. Entgeltbestandteile, die in voller Höhe zustehen, wer-
den nicht erhöht. Diese klarstellende Regelung im § 15
Abs. 2 Satz 2 ATV wurde durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 2 vom 12. 3. 2003 eingefügt, sie trat rückwirkend
zum 1. 1. 2001 in Kraft.

Der Arbeitnehmer sollte bei zusatzversorgungsrechtli-
chen Fragen an die im Regelfall zuständige Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe verwie-
sen werden.

V.
Förderleistungen 

der Bundesagentur für Arbeit

Das ATG enthält Regelungen zu den Voraussetzungen
und zur Höhe möglicher staatlicher Förderleistungen
zur Altersteilzeitarbeit. Diese Leistungen sind auf ma-
ximal sechs Jahre begrenzt. Das ATG ist derzeit bis zum
31. 12. 2009 befristet. Für die Zeit vom 1. Januar 2010
an werden Förderleistungen nur noch erbracht, wenn
die Voraussetzungen des § 2 und des § 3 Abs. 1 Nr. 2
des ATG erstmals vor diesem Zeitpunkt vorgelegen
haben. 
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1
Voraussetzungen

1.1 
Allgemeines

Altersteilzeitarbeit nach Vollendung des 55. Lebensjahres
wird aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit (früher:
Bundesanstalt für Arbeit) in der Weise gefördert, dass
dem Arbeitgeber bestimmte Aufwendungen erstattet
werden. Voraussetzung dafür ist, dass

– der Arbeitnehmer die persönlichen Voraussetzungen
einer Altersteilzeitarbeit erfüllt (vgl. § 2 Abs. 1 ATG),

– eine vertragliche Reduzierung der Arbeitszeit auf die
Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit er-
folgt,

– Aufstockungsbeträge mindestens in der Höhe, wie sie
das ATG vorsieht (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ATG), gezahlt wer-
den und

– der freiwerdende Arbeitsplatz durch einen Arbeitslo-
sen oder durch Übernahme von Ausgebildeten bzw.
unter bestimmten Voraussetzungen durch Einstellung
eines Auszubildenden (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Alters-
teilzeitgesetzes) wieder besetzt wird. 

1.2
Wiederbesetzung

Wiederbesetzung im Sinne des Gesetzes bedeutet:

– Einstellung eines bei der Agentur für Arbeit (früher
Arbeitsamt) arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmers
oder

– Einstellung oder Übernahme eines Arbeitnehmers
nach Abschluss der Ausbildung auf dem freigemach-
ten/freigewordenen Arbeitsplatz.

Die Einstellung eines Beziehers von Arbeitslosengeld II
erfüllt die Voraussetzungen nur, wenn eine Zusage nach
§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 SGB II erfolgt ist.

Für Kleinunternehmen mit bis zu 50 Arbeitnehmern
wurde eine Sonderregelung geschaffen. Diese dürfte für
das Land ohne Bedeutung sein.

Die Wiederbesetzung des freigewordenen Arbeitsplatzes
muss stets in dem zeitlichen Umfang erfolgen, in dem der
ältere Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz freigemacht hat.
Das Gesamtvolumen der bisherigen Arbeitszeit muss da-
her grundsätzlich erhalten bleiben. Geringfügige Abwei-
chungen vom Gesamtvolumen der bisherigen Arbeitszeit
(bis zu 10 v. H.) sind unschädlich.

Bei der Wiederbesetzung muss eine zeitliche und sach-
liche Kausalität zum Altersteilzeitfall gegeben sein.
Das heißt, die Wiederbesetzung muss aus Anlass des
Übergangs des älteren Arbeitnehmers in die Altersteil-
zeitarbeit erfolgen und der freigewordene Arbeitsplatz
muss in seiner wesentlichen Funktion erhalten bleiben.
Im Fall von Umsetzungen verlangt die Bundesagentur
für Arbeit (früher: Bundesanstalt für Arbeit) die Darle-
gung der Umsetzungskette. Als Nachweis für die Um-
setzungskette ist es in größeren Unternehmen ausrei-
chend, wenn der Arbeitsplatz des Altersteilzeiters
durch einen Mitarbeiter nachbesetzt wird und im glei-
chen Funktionsbereich (z. B. Verwaltung, Forschung,
Produktion) des Altersteilzeiters ein Arbeitsloser/Aus-
gebildeter eingestellt wird.

Auch hier wurde für Kleinunternehmen mit weniger als
50 Mitarbeitern (§ 7 ATG) eine Sonderregelung geschaf-
fen.

Die zeitliche Kausalität ist gegeben, wenn die Wiederbe-
setzung in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme der Altersteilzeitarbeit erfolgt.
Dem Arbeitgeber wird insoweit eine Suchfrist zugebil-
ligt. Der Arbeitslose/Ausgebildete kann jedoch auch
schon vor dem Wechsel des Arbeitnehmers in die Alters-
teilzeitarbeit eingestellt werden, beispielsweise um ihn
anzulernen. 

Weitere Einzelfragen hierzu sind mit der Arbeitsverwal-
tung abzuklären.

2
Dauer der Förderleistungen der Bundesagentur für Ar-
beit (§ 4 ATG)

Die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit
(früher: Bundesanstalt für Arbeit) erfolgt für höchstens
sechs Jahre. Sie beginnt frühestens mit dem Beginn der
Altersteilzeitarbeit, aber nicht bevor die Voraussetzun-
gen nach § 3 ATG erfüllt sind, insbesondere nicht vor
dem Zeitpunkt, zu dem die Wiederbesetzung erfolgt. Im
Blockmodell beginnt die Förderung frühestens mit dem
Übergang des Altersteilzeiters in die Freistellungspha-
se.

3
Höhe der Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit
(§ 4 ATG)

Bei Altersteilzeitarbeitsverhältnissen, die vor dem 1. 7.
2004 begonnen haben, wurden 20 v. H. des Arbeitsent-
gelts für die Altersteilzeitarbeit bzw. mindestens 70 v. H.
des bisherigen Nettoentgelts (Mindestnettobetrag) sowie
die Beiträge für die Aufstockung zur Rentenversicherung
in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 90 v. H. des
bisherigen Arbeitsentgelts und dem Arbeitsentgelt für
die Altersteilzeitarbeit erstattet.

Auf Grund von Änderungen durch das Dritte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. 12.
2003 (BGBl. 2003 I S. 2848) erstattet die Bundesagentur
für Arbeit (früher: Bundesanstalt für Arbeit) für Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisse, die nach dem 1. 7. 2004 be-
gonnen haben, dem Arbeitgeber die Aufwendungen für
die Aufstockung des Arbeitsentgelts für die Altersteil-
zeitarbeit nur noch in Höhe von 20 v. H. des Regelarbeits-
entgelts. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für
den zusätzlichen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Höhe des Beitrages erstattet, der auf 80 v. H.
des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit ent-
fällt, jedoch höchstens bis zur Höhe des Beitrages, der auf
den Unterschiedsbetrag zwischen 90 v. H. der monatli-
chen Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeits-
entgelt entfällt. Die Regelungen zum Mindestnettobetrag
sind ersatzlos entfallen.

Mehrleistungen des Arbeitgebers sind möglich werden
aber nicht erstattet.

Für Arbeitsverhältnisse, die nach dem unverändert gel-
tenden TV ATZ abgewickelt werden, bedeutet die Ände-
rung des ATG, dass die Aufwendungen des Arbeitgebers
für die Altersteilzeitarbeit unverändert bleiben, die Er-
stattungen der Bundesagentur für Arbeit (früher: Bun-
desanstalt für Arbeit) insgesamt sinken. Auch muss in
Erstattungsfällen neben dem bisherigen Entgelt nach § 5
TV ATZ noch das Regelarbeitsentgelt nach § 6 ATG er-
mittelt werden. 

3.1
Regelarbeitsentgelt

§ 6 Abs. 1 ATG definiert das Regelarbeitsentgelt als das
auf einen Monat entfallende, vom Arbeitgeber regelmä-
ßig zu zahlende sozialversicherungspflichtige Arbeits-
entgelt, soweit es die Beitragsbemessungsgrenze des SGB
III nicht überschreitet. Es handelt sich somit grundsätz-
lich um die Hälfte des ohne Altersteilzeitarbeit maßgeb-
lichen laufenden Arbeitsentgelts. Zum Regelarbeitsent-
gelt gehört auch der sozialversicherungspflichtige Teil
der VBL-Umlage. In ihrem gemeinsamen Rundschreiben
vom 9. 3. 2004 führen die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung aus, dass zum Regelarbeitsentgelt neben
dem laufenden Arbeitsentgelt auch z. B. vermögenswirk-
same Leistungen, Prämien und Zulagen, Zuschläge für
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit (soweit diese
steuer- und sozialversicherungspflichtig sind), Sachbezü-
ge und sonstige geldwerte Vorteile (z. B. verbilligte Über-
lassung von Wohnungen) gehören können, wenn sie regel-
mäßig zustehen. Darüber hinaus gehören nach Auffas-
sung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
Zulagen zum Regelarbeitsentgelt, wenn sie für bestimm-
te Arbeiten gewährt werden, die nach dem Arbeitsvertrag
regelmäßig (monatlich) zu leisten sind und auch künftig
durch den Arbeitgeber abgefordert werden sollen. Hierzu
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können z. B. Erschwerniszulagen, Schmutzzulagen gehö-
ren. Aber auch Entgelte für Rufbereitschaft, für Bereit-
schaftsdienste und auch Überstundenpauschalen. Dage-
gen sind Arbeitsentgelte, die einmalig (z. B. Urlaubsgeld),
nicht regelmäßig oder nicht für die vereinbarte Arbeits-
zeit (Mehrarbeitsvergütung) gezahlt werden, nicht bei
der Berechung des Regelarbeitsentgelts zu berücksichti-
gen.

Nach den Ausführungen zum Regelarbeitsentgelt im
o. g. Schreiben der Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung gehören zum regelmäßig zu zahlenden so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt auch solche
Zulagen, deren Anfall nicht von vornherein feststeht,
wenn eine rückschauende Betrachtung ergibt, dass sie
tatsächlich zuletzt regelmäßig erzielt worden sind.
Hierfür sei Monat für Monat, in welchem jeweils eine
versicherungspflichtige Zulage erzielt worden ist, fest-
zustellen, ob diese Zulage in den jeweiligen zurücklie-
genden drei Monaten durchgehend als versicherungs-
pflichtiger Entgeltbestandteil angefallen ist. Unständi-
ge Bezügebestandteile, die sich nach der Arbeitsleis-
tung des Vorvormonats berechnen (z. B. § 36 Abs. 1 Un-
terabs. 2 BAT), sind für die Drei-Monats-Regel dem
Monat der Zahlung und nicht dem Monat der Entste-
hung zuzuordnen.

Diese Auslegung des Begriffs Regelarbeitsentgelt hat zur
Folge, dass bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell in der
Arbeitsphase ein höheres Regelarbeitsentgelt vorliegen
kann als in der Freistellungsphase.

Beispiele zur Ermittlung des Regelarbeitsentgelts:

Beispiel 1:

Unständige Zulage wurde wie folgt gezahlt:
Oktober 2004 nein

November 2004 ja

Dezember 2004 ja

Januar 2005 ja Berücksichtigung nein

Februar 2005 ja Berücksichtigung ja

März 2005 nein Berücksichtigung nein

April 2005 ja Berücksichtigung nein

Mai 2005 ja Berücksichtigung nein

Juni 2005 ja Berücksichtigung nein

Juli 2005 ja Berücksichtigung ja

Beispiel 2:

Monatlich laufender Lohn 2.250 Euro

SV-pflichtige Zulagen, die zwar
monatlich aber in unterschiedlicher 
Höhe anfallen 320 Euro

Einmalige Jubiläumszuwendung 306 Euro

Weihnachtsgeld 1.900 Euro

Mehrarbeitsvergütung 180 Euro

Das Regelarbeitsentgelt beträgt in diesem Monat (2.250
Euro + 320 Euro =) 2.570 Euro. Die Jubiläumszuwen-
dung und das Weihnachtsgeld und die Mehrarbeitsver-
gütung sind nicht zu berücksichtigen, da diese Leistun-
gen nicht regelmäßig jeden Monat bzw. nicht für die
vereinbarte Arbeitszeit (Mehrarbeitsvergütung) gezahlt
werden.

3.2
Nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherte
Arbeitnehmer

Bei Arbeitnehmern, die von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind und
für die eine Beitragszahlung deshalb nicht möglich ist,
werden auch vergleichbare Aufwendungen des Arbeit-
gebers erstattet (§ 4 Abs. 2 ATG). Der Höhe nach sind
die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (früher:
Bundesanstalt für Arbeit) jedoch auf den Betrag be-
grenzt, der nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 ATG für einen Arbeit-

nehmer zustehen würde, der nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit ist.

3.3
Ruhen und Erlöschen des Erstattungsanspruchs

Der Anspruch auf die Erstattungsleistung ruht in den in
§ 5 Abs. 3 und 4 ATG genannten Fällen der Überschrei-
tung der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV. In die-
sen Fällen erlischt der Anspruch, wenn er mindestens
150 Kalendertage geruht hat. Mehrere Ruhenszeiträume
werden zusammengerechnet.

Der Anspruch des Arbeitgebers auf Leistungen der Bun-
desagentur erlischt gemäß § 5 Abs. 1 ATG

– mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermo-
nat, für den der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters
oder – wenn er von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit ist – eine ver-
gleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens beanspruchen kann; dies gilt jedoch nicht, wenn
die Altersrente wegen vorzeitiger Inanspruchnahme
zu mindern wäre,

– mit Beginn des Kalendermonats, für den der Arbeit-
nehmer eine Rente wegen Alters, eine Knappschafts-
ausgleichsleistung, eine ähnliche Leistung öffentlich-
rechtlicher Art oder – wenn er von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit
ist – eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens bezieht.

§ 12 ATG regelt das Erstattungsverfahren. Ob ein An-
spruch auf Förderleistungen der Bundesagentur für Ar-
beit (früher: Bundesanstalt für Arbeit) besteht, wird je-
weils im konkreten Einzelfall durch die zuständige Agen-
tur für Arbeit (früher: Arbeitsamt) entschieden.

4
Informationen der Arbeitsverwaltung

Ob ein Anspruch auf Förderleistungen der Bundesagen-
tur für Arbeit (vgl. Nr. 3) besteht, wird jeweils im konkre-
ten Einzelfall durch die zuständige Agentur für Arbeit
entschieden. Zu Fragen über das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Gewährung von Förderleistungen oder
zu Fragen hinsichtlich der Auslegung des ATG allgemein
wird empfohlen, sich unmittelbar an die zuständige
Agentur für Arbeit zu wenden.

VI.
Aufhebung von Erlassen

Folgende gemeinsame Runderlasse des Finanzministeri-
ums und des Innenministeriums werden durch den obi-
gen Erlass ersetzt und sind insoweit aufgehoben:

1
Gemeinsamer Runderlass des Finanzministeriums –
B 4000 – 1.133 – IV 1 – und des Innenministeriums NRW
– II A 2 – 7.71 – 3/98 – vom 27. 10. 1998.

2
Abschnitt B des gemeinsamen Runderlasses des Finanz-
ministeriums – B 4000 – 1.133 – IV 1 – und des Innenmi-
nisteriums – II A 2 – 7.71 – 3/98 – vom 3. 5. 1999.

3
Gemeinsamer Runderlass des Finanzministeriums –
B 4000 – 1.133 – IV 1 – und des Innenministeriums – II A 2
– 7.71 – 3/98 – vom 26. 9. 2000.

Anlage 1
Anlage 2 (Beispiel 1)
Anlage 2 (Beispiel 2)
Anlage 3
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Anlage 1 zu den Durchführungshinweisen zum TV ATZ 

 

Muster für Arbeitsverträge über die Vereinbarung eines 

Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

Zwischen 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

vertreten durch ………………………………………………………..……...….. (Arbeitgeber) 

 

und 

 

Herrn/Frau ……………………………………………………………………………………… 

wohnhaft in ………………………………………………………………… (Arbeitnehmer/in) 

wird zum Arbeitsvertrag vom …………………………………………..….. auf der Grundlage 

a) des Altersteilzeitgesetzes vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), 

b) des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 

in der jeweils geltenden Fassung folgender 

 

Änderungsvertrag 

geschlossen. 

 

§ 1

Das Arbeitsverhältnis wird nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen ab ……… als Al-

tersteilzeitarbeitsverhältnis geführt. 

 

Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet des § 9 Abs. 2 TV ATZ am ………………… 

 

§ 2

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

beträgt …… Stunden (Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit gem. § 3 Abs. 1 TV 

ATZ); sie wird geleistet 

 

� im Blockmodell
1

Arbeitsphase vom ……………………… bis ………………………………. 

 Freistellungsphase vom ……………………… bis ………………………………. 

� im Teilzeitmodell
1

1
Zutreffendes bitte ankreuzen. 
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§ 3

Für die Anwendung dieses Vertrages gilt der TV ATZ in seiner jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 4

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung von Neben-

abreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

 

………………………, den ……………….. 

……………………………………………... ………………………….................. 

 (Für den Arbeitgeber) (Arbeitnehmer/in) 
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Anlage 2 zu den Durchführungshinweisen zum TV ATZ 

Beispiel 1 

 

Altersteilzeit im Blockmodell; Beginn 1.8.2004; Bisherige Arbeitszeit 38,5 Stunden = Vollzeitbeschäftigter; 

Lohngruppe 7 Stufe 8, Steuerklasse III, 

I. Berechnung der Bezüge für Altersteilzeitarbeit  

Fiktives bisheriges 

Entgelt 

tatsächliches Netto-

entgelt bei Altersteil-

zeitarbeit  

Nebenrechnung (indi-

viduelles Netto für 

Ermittlung der Aufsto-

ckungsbeträge) 

I.1 Steuerpflichtiger Lohn 

I.1.1 Grundlohn 2.322,14 € 1.161,07 € 1.161,07 €

I.1.2 Sozialzuschlag 0,00 € 0,00 € 0,00 €

I.2 Zwischensumme (zusatzver-

sorgungspflichtiges Brutto) 2.322,14 € 1.161,07 € 1.161,07 €

I.2.1 Vermögenswirksame Leistungen 6,65 € 3,33 € 3,33 €

I.3 Bruttolohn 2.328,79 € 1.164,40 € 1.164,40 €

I.3.1 steuerpflichtiger Teil der Um-

lage zur VBL (V.4.2) 57,75 € 42,77 € 42,77 €

I.4 Steuerpflichtiger Bruttolohn 2.386,54 € 1.207,17 € 1.207,17 €

I.4.1 Sozialverspflichtiger Teil der 

Umlage zur VBL (V.5.2) 80,12 € 65,14 € 65,14 €

I.5 Sozialverspflichtiger Brutto-

lohn 2.408,91 € 1.229,54 € 1.229,54 €

I.6 Individuelle Abzüge 

I.6.1 Lohnsteuer 110,50 € 0,00 € 0,00 €

I.6.2 Solidaritätszuschlag 0,00 € 0,00 € 0,00 €

I.6.3 Kirchensteuer 9,94 € 0,00 € 0,00 €

I.6.4 Arbeitnehmerbeitrag RV 234,87 € 119,88 € 119,88 €

I.6.5 Arbeitnehmerbeitrag AV 78,29 € 39,96 € 39,96 €

I.6.6 Arbeitnehmerbeitrag KV 174,65 € 89,14 € 89,14 €

I.6.7 Arbeitnehmerbeitrag PV 20,48 € 10,45 € 10,45 €

I.7 Zwischensumme 1.700,07 € 904,96 € 904,96 €

I.7.1 Arbeitnehmerbeitrag VBL (V.6) 32,74 € 29,47 € 0,00 €

I.8 Nettolohn 1.667,33 € 875,50 € 904,96 €

II. Berechnung der Aufstockungsbeträge  

II.1 Berechnung Aufstockungsbetrag § 5 Abs. 1 TV ATZ 

II.1.2  20 v.H. des Bruttolohns (I.5)     245,91 €

II.2 Berechnung Aufstockungsbetrag § 5 Abs. 2 TV ATZ 

II.2.1 individuelles Nettoentgelt nach 

I.8     904,96 €

II.2.2 Zwischensumme     1.150,87 €

II.2.3 Mindestnettobetrag nach Tabelle       

Bemessungsgrundlage fiktives 

bisheriges Bruttoentgelt (I.3) 2.328,79 €

gerundet 2.330,00 €

Mindestnettobetrag nach Tabelle 1.435,05 €

II.2.4 Zusatzaufstockung nach § 5 

Abs.2 TV ATZ     284,18 €

II.3 Aufstockung insgesamt     530,09 €

II.4 Berechnung des Auszahlungsbetrages 

II.4.1 tatsächliches Netto (I.8)   875,50 €

II.4.2 zzgl. Aufstockungsbetrag  530,09 €

II.5 Auszahlungsbetrag 1.405,58 €
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Anlage 2 zu den Durchführungshinweisen zum TV ATZ 

III.  Berechnung der zusätzlichen 

Rentenversicherungsbeiträge 

Berechnung nach TV 

ATZ 

Vergleichsberech-

nung nach ATG  

III.1 sozialversicherungspflichtiges, 

fiktives bisheriges Brutto (I.5) 2.408,91 €

III.2 Regelarbeitsentgelt (I.1.1)  1.229,54 €

III.3 90 v.H. des bisherigen Brutto 2.168,02 €

III.4 Höchstbetrag: 90 v.H. der BBG (5150) 

abzgl. 

sozialversicherungs-

pflichtiges ATZ- Brutto 

(I.5) 

90 v.H. der BBG 

abzgl. Regelarbeits-

entgelt (III.2)  

3.405,46 € 3.405,46 €

III.5 Bemessungsgrundlage Unterschiedsbetrag aus 90 

v.H. des bisherigen 

sozialver-

sicherungspflichtigen 

Brutto (I.5) und dem 

sozialversicherungs-

pflichtigen ATZ-Brutto 

(I.5) 

80 v.H. des Regelar-

beitsentgelts  

938,48 € 983,63 €

III.6 zusätzlicher Rentenversiche-

rungsbeitrag: 19,5 v.H. 183,00 € 191,81 €

Hätte die Altersteilzeitarbeit vor dem 1.7.2004 begonnen, 

hätte der Arbeitgeber 183,00 Euro als zusätzlichen 

Rentenversicherungsbeitrag zu entrichten. 

Da die Altersteilzeit nach dem 30.6.2004 be-

gonnen hat, hat der Arbeitgeber 191,81 Euro 

als zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrag zu 

entrichten. 

IV Berechnung der 

erstattungsfähigen 

Aufstockungsleistungen bei 

Wiederbesetzung 

Beginn der Altersteilzeit 

vor dem 1.7.2004 

Beginn der Al-

tersteilzeitarbeit 

nach dem 30.6.2004  

IV.1 Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ATG  

IV.1.1 Sozialversicherungspflichtiges 

Brutto ATZ aus Nebenrechung 

(I.5) bzw. Regelarbeitsentgelt 

(III.2) 1.229,54 € 1.229,54 €

IV.1.2 Aufstockung  20 v.H. 245,91 € 245,91 €

IV.1.3 Individuelles Netto (I.8) 904,96 €

IV.1.4 Zwischensumme 1.150,87 €

IV.1.5 Bemessungsgrundlage für 

Mindestnettobetrag (fiktives 

sozialversicherungspflichtiges 

bisheriges Brutto) I.5,  2.408,91 €

IV.1.6 Mindestnettobetrag lt. 

Mindestnettobetragsverordnung 1.231,88 €

IV.1.7 Zusätzlicher Aufstockungsbetrag 81,01 €

IV.2 Aufstockung insgesamt 326,92 € 245,91 €

IV.3 Zusätzliche 

Rentenversicherungsbeiträge 

(Berechnung s. III) 183,00 € 191,81 €

IV.4 Insgesamt erstattungsfähige 

Aufstockungsleistungen durch 

die Bundesagentur für Arbeit 509,92 € 437,71 €
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Anlage 2 zu den Durchführungshinweisen zum TV ATZ 

V. Berechnung der Umlagen zur VBL  

V.1 Arbeitgeberanteil der VBL-Um-

lage 6,45%

Umlage auf der 

Grundlage des 

fiktiven bisherigen 

Entgelts 

Umlage auf der Basis des 

tatsächlichen Nettoent-

gelts bei Altersteilzeitar-

beit (Umlage VBL aus 90 

v.H. des bisherigen zu-

satz-versorgungspflichti-

gen Lohnes) 

Umlage für die Neben-

rechnung (individuelles 

Netto für Ermittlung der 

Aufstockungsbeträge) 

V.2 Grundlage für Multiplikation mit 

1,8 2.322,14 € 1.161,07 € 1.161,07 €

V.2.1 Zusatzversorgungspflichtig   2.089,93 € 2.089,93 €

V.2.2 Mehrarbeit/Feiertagsarbeit 0,00 € 0,00 €

V.3 Zusatzversorgungspflichtiger 

Bruttolohn 2.322,14 € 2.089,93 € 2.089,93 €

V.4 Arbeitgeberanteil an der Umlage 

VBL 149,78 € 134,80 € 134,80 €

V.4.1 Davon pauschal zu versteuern 92,03 € 92,03 € 92,03 €

V.4.2 Individuell zu versteuern = Zu-

satzbetrag für steuerpflichtiges 

Brutto 57,75 € 42,77 € 42,77 €

V.5.1 § 2 Abs. 1 Satz 2 ArEV (2,5% von 

1.426,82) - 13,30 Euro = pau-

schalversteuertes zusatzversor-

gungspflichtiges Brutto) 22,37 € 22,37 € 22,37 €

V.5.2 Zusatzbetrag für sozialversiche-

rungspflichtiges Brutto 80,12 € 65,14 € 65,14 €

V.6 Arbeitnehmeranteil VBL-Um-

lage 32,74 € 29,47 € 29,47 €
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Anlage 3 zu den Durchführungshinweisen zum TV ATZ 

Beispiel zu Abschnitt III Nr. 5.1.2 

 

(Vereinfacht, ohne Berücksichtigung der Sozialversicherungspflicht der 

Zukunftssicherungsleistungen des Arbeitgebers; siehe hierzu Anlage 2) 

Vereinbarte ATZ vom 1.1.2004 bis 31.12.2004  
Arbeitsphase: 1.1.2004 – 30.6.2004  
Freistellungsphase: 1.7.2004 – 31.12.2004  

Widerrufbare Zulage wurde widerrufen im Februar 2004, letztmalig gezahlt für 

März 2004, Steuerklasse I 
 

Januar 04 
bis März 04 

April 04 bis 
Juni 04 

Juli 04 bis 
September 04

Oktober 04 bis 
Dezember 04 

bisheriges Entgelt 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
bisherige Zulage 200,00 €
bisheriges Entgelt gesamt 2.200,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Entgelt während ATZ nach  
§ 4 TV ATZ 1.100,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.000,00 €
Netto Entgelt 832,14 € 772,25 € 832,14 € 772,25 €
Aufstockung nach § 5 Abs. 
1 TV ATZ 220,00 € 200,00 € 220,00 € 200,00 €
Zwischensumme 1.052,14 € 972,25 € 1.052,14 € 972,25 €
Mindestnettobetrag nach  
§ 5 Abs. 2 TV ATZ 1.137,03 € 1.060,67 € 1.060,67 € 1.060,67 €
zusätzliche Aufstockung 
nach § 5 Abs. 2 TV ATZ 84,89 € 88,42 € 8,53 € 88,42 €
Aufstockungsbetrag 
insgesamt 304,89 € 288,42 € 228,53 € 288,42 €
Berechnung des Auszahlungsbetrages 

Bruttoentgelt ATZ 1.100,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.000,00 €
Nettobezüge 832,14 € 772,25 € 832,14 € 772,25 €
abzgl. Eigenbeitrag AN zur 
VBL -27,92 € -25,38 € -27,92 € -25,38 €
Aufstockungsbetrag 
insgesamt 304,89 € 288,42 € 228,53 € 288,42 €
Auszahlungsbetrag 1.109,11 € 1.035,29 € 1.032,75 € 1.035,29 €
Nebenrechnung zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bei ATZ 

halbierte Bezüge 1.100,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.000,00 €
mal 1,8 1.980,00 € 1.800,00 € 1.980,00 € 1.800,00 €
Eigenbeitrag AN 27,92 € 25,38 € 27,92 € 25,38 €

Zwar wird die widerrufene Vorhandwerkerzulage in den Monaten Juli bis 

September 2004 – wieder – im Rahmen der Bezüge nach § 4 TV ATZ gezahlt 

und das individuelle Netto erhöht sich. Der Mindestnettobetrag bleibt jedoch 

unverändert. Damit vermindert sich der Aufstockungsbetrag nach § 5 Abs. 2 TV 

ATZ im gleichen Maße, wie sich das individuelle Netto aus den Bezügen nach 

§ 4 TV ATZ auf Grund der Zahlung der bereits in der Arbeitsphase verdienten  

Zulage erhöht. 

– MBl. NRW. 2004 S. 678
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21281

Staatliche Anerkennung 
des Ortsteils Züschen der Stadt Winterberg 

als Luftkurort

Vfg. d. Bezirksregierung Arnsberg 
v. 11. 11. 2003 – 24.1.7-20 –

Aufgrund der §§ 1 und 4 des Gesetzes über Kurorte im
Lande Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz – KOG) vom
8. 1. 1975 (SGV. NRW. 21281) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. 9. 2001 (GV. NRW. S. 708) habe ich dem
Ortsteil Züschen der Stadt Winterberg die Artbezeich-
nung

„Luftkurort“

verliehen und die Kurgebietsgrenzen festgesetzt.

Die Anlagen 1 und 2 – textliche Darstellung der Kurge-
bietsgrenzbeschreibung und zeichnerische Darstellung
des Kurgebietes – sind Bestandteile dieser Verfügung.

Anlage 1

Textliche Darstellung der Grenzen des Kurgebietes 
des Luftkurorts Züschen 

Die Grenze des Kurgebietes verläuft von der Erholungs-
anlage „Nuhnetalpark“ ausgehend, im Uhrzeigersinn wie
folgt: 

Grünanlage „Nuhnetalpark“ (südöstlich der Ortslage),
Thälerbach, Kreuzwegkapelle, Waldweg oberhalb der
Sprungschanze bis südlich zur Gemarkungsgrenze Stadt
Hallenberg, südlich des Hackelberges, entlang der Stadt-
grenze bis zu den Ziegenhellen, Ziegenhelle, Weg südlich
des Hohen Lochs, Herrengrund, westlicher Randweg im
Flachengrund, Erholungsanlage „Silbersee“, südlich der
vorhandenen Landstraße L 721 in östliche Richtung,
Baugebiet Ebenau, von dort in nördliche Richtung bis
zum Quellgebiet der Kleinen Haumecke, Minigolfanlage
zum Mittleren Stein-/Hardtweg, westlich der Bebau-
ungsgrenze des Lüttmecketales zum Ausgangspunkt Er-
holungsanlage „Nuhnetalpark“.
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– MBl. NRW. 2004 S. 708
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2131

Feuerschutz und Hilfeleistung 
Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen für Feuerschutz und 
Hilfeleistungen (Zuwendungsrichtlinien

Feuerschutz und Hilfeleistung – ZRFeuHi –)

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 21. 7. 2004 – 52.01.03

Mein RdErl. v. 30. 4. 2002 – 37-3132 – wird wie folgt
geändert:

In der Anlage wird hinter Nr. 3 eingefügt:

4. Ausstattung für Behandlungsplatz

Rettungscontainer für den Massenanfall von Verletzten
(Rettungscontainer MANV),

Ausstattungsumfang gemäß Bewilligungsbescheid,

250.000,– Euro.

– MBl. NRW. 2004 S. 710

804

Durchführung der 
Überwachungsaufgaben in der Heimarbeit 

RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
v. 19. 7. 2004 – 225/S – 8415 –

1
Zuständige Stellen

Die zuständigen Überwachungsstellen für die Heimar-
beit nach dem Heimarbeitsgesetz (HAG) vom 14. März
1951 (BGBl. I S. 191) in der jeweils geltenden Fassung
sind die Stellen, die in der Verordnung zur Regelung von
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und techni-
schen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 25. Januar
2000 (SGV. NRW. 281) in der geltenden Fassung für die
Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus dem HAG er-
geben, benannt sind. 

2
Arbeits- und Entgeltschutz in der Heimarbeit

Verantwortlich für die Aufsicht über die Einhaltung der
Bestimmungen des Arbeits- und Entgeltschutzes der in
Heimarbeit Beschäftigten sind die Beschäftigten, denen
die Befugnisse nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HAG i. V. mit
§ 139 b Gewerbeordnung übertragen worden sind.

3
Überwachung der Allgemeinen Schutzvorschriften

3.1 

Die verantwortlichen Beschäftigten haben die in Heimar-
beit Beschäftigten und ihnen Gleichgestellten sowie die
Auftraggeber und Zwischenmeister aufzusuchen und
festzustellen, ob die Schutzvorschriften des HAG beach-
tet werden. Werden Mängel festgestellt, so sind die Auf-
traggeber oder Zwischenmeister aufzufordern, innerhalb
einer festzusetzenden Frist die Mängel zu beseitigen. 

Die verantwortlichen Beschäftigten sind dazu verpflich-
tet sich zu vergewissern, dass die Aufforderungen befolgt
werden.

3.2

Die Auftraggeber oder Zwischenmeister haben die nach
§ 6 HAG vorgeschriebenen Listen zu führen. Die Listen
müssen mit den Angaben nach § 9 der Ersten Rechtsver-
ordnung zur Durchführung des Heimarbeitsgesetzes vom
27. 1. 1976 (BGBl. I S. 221) in der jeweils gelenden Fas-
sung ausgefüllt werden. 

Abschriften der Listen sind für die Zeit vom 1. Januar bis
30. Juni bis zum 31. Juli und für die Zeit vom 1. Juli bis
31. Dezember eines laufenden Jahres bis zum 31. Januar
des folgenden Jahres der zuständigen Stelle einzusenden.

3.3

Die Nachforderung von Minderentgelten über längere
Zeiträume infolge Nichtbeachtung oder fehlerhafte
Handhabung der gesetzlichen und tariflichen Bestim-
mungen soll dadurch vermieden werden, dass die verant-
wortlichen Beschäftigten möglichst zeitnah Beratungen
durchführen.

4
Zusammenarbeit mit den für das Heimarbeitsgesetz
zuständigen Stellen in anderen Ländern und den Heim-
arbeitsausschüssen

4.1

Die verantwortlichen Beschäftigten haben entsprechend
ihrer örtlichen Zuständigkeit mit den für den Heimar-
beitsschutz zuständigen Stellen anderer Länder zusam-
menzuarbeiten.

4.2

Werden verantwortliche Beschäftigte als sachkundige
Personen zu der Sitzung eines Heimarbeitsausschusses
zugezogen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 HAG), so sind sie in dieser
Eigenschaft nicht weisungsgebunden. 

– MBl. NRW. 2004 S. 710
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II.

Innenministerium

Veröffentlichungen zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen

Bek. des Innenministeriums v. 20. 7. 2004 – 52/12 – 24.44

Beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW), Düsseldorf, sind erschienen:

Titel Bestell-Nr. Ausgabe Preis 
in EUR

Zusammenfassende Publikationen

Statistische Analysen und Studien NRW; Aktuelle Sonderthemen 
oder fachbezogene Einzelbeiträge: Fachbezogene Einzelbeiträge: 
Die Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder; Die Messung von Äquivalenzeinkommen und 
Armutsquoten auf der Basis des Mikrozensus Z 08 1/51 Band 13/2004 2,10  

Fachbezogene Einzelbeiträge: Vorausberechnung der Bevölkerung in 
den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2002 bis 
2020/2040; Die Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und in 
ausgewählten Dienstleistungsbereichen im Jahr 2000 Z 08 1/52 Band 14/2004 2,10  

Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen; Statistischer Jahresbericht 
mit aktuellen Informationen zu fast allen statistisch erfassten 
Lebensbereichen, vorgelegt anlässlich der Jahrespressekonferenz 
des LDS NRW Z 41 1 2003 kostenlos

Verzeichnisse/Adressarien

Adressen der Kindertagesstätten (im Excel-, Word- und TXT-Format) K 42 6 2004 15,30  

Verzeichnis der Grundschulen (einschl. noch nicht umorganisierter 
Volksschulen und freier Waldorfschulen) B 01 5 2004 14,30  

Verzeichnis der Hauptschulen (einschl. noch nicht umorganisierter 
Volksschulen, Gesamtschulen und freier Waldorfschulen) B 02 5 2004 5,20  

Verzeichnis der Sonderschulen B 03 5 2004 5,00  

Verzeichnis der Realschulen (einschl. Gesamtschulen, 
freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) B 04 5 2004 5,20  

Verzeichnis der Gymnasien (einschl. Gesamtschulen, 
freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) B 05 5 2004 5,30  

Gebiet und Bevölkerung

Einbürgerungen A 16 3 2003 1,50  

Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten 
und Kreisen, Bevölkerungsprognose 2002-2020/40 A 18 2 2002 6,50  

Bodenflächen nach Nutzungsarten der Vermessungsverwaltung C 19 3 2001 4,10  

Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien

Ergebnisse des Mikrozensus; Haushalts- und Erwerbsstrukturen; 
Erste Ergebnisse A 60 3 2003 1,30  

Ergebnisse des Mikrozensus; Bevölkerung, Erwerbsbeteiligung, 
Haushalte und Familien A 61 3 2003 3,10  

Ergebnisse des Mikrozensus; Stand und Entwicklung der 
Erwerbstätigkeit A 62 2 2003 2,70  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte A 65 3 4. Vj 2002 3,10  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; Ergebnisse der 
Beschäftigten- und Entgeltstatistik nach Verwaltungsbezirken A 66 3 2. Hj 2002 7,20  

Unterricht und Bildung

Allgemein bildende Schulen B 11 2 2001 14,80  

Allgemein bildende Schulen; Erste Ergebnisse B 13 3 2003 2,50  

711



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 28 vom 9. August 2004

Titel Bestell-Nr. Ausgabe Preis 
in EUR

Unterricht und Bildung

Sonderschulen B 12 2 2000 13,50  

Berufskollegs B 21 2 2000 10,00  

Studierende an den Hochschulen B 31 3 SS 2003 7,90  

Wahlen

Europawahl; Heft 1, Ergebnisse früherer Wahlen in NRW B 91 3 2004 9,50  

Europawahl; Heft 2, Vorläufige Ergebnisse in NRW B 92 3 2004 8,20  

Land- und Forstwirtschaft

Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe C 47 3 2003 1,90  

Größenstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe; 
Endgültiges Ergebnis C 11 3 2003 2,50  

Anbau von Gemüse und Erdbeeren zum Verkauf C 13 3 2003 1,30  

Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; 
Endgültiges Ergebnis der Getreideernte C 22 3 2003 1,30  

Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; 
Endgültiges Ergebnis der Kartoffelernte C 24 3 2003 1,30  

Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland; 
Endgültige Ergebnisse der Ölfrucht-, Hülsenfrucht-, Mais-, 
Raufutter- und Rübenernte C 25 3 2003 1,30  

Ernteberichterstattung über Gemüse; 
Endgültige Ergebnisse der Gemüseernte C 27 3 2003 1,30  

Ernteberichterstattung über Obst; 
Endgültige Ergebnisse der Obsternte C 62 3 2003 1,30  

Viehhaltungen und Viehbestände am 3. Mai C 32 3 2003 2,50  

Viehhaltungen und Viehbestände am 3. Mai; 
nach Bestandsgrößenklassen C 33 3 2003 3,10  

Rinder- und Schweinebestand am 3. November C 30 3 2003 1,30  

Milcherzeugung und -verwendung; Jahreszusammenfassung C 37 3 2002 1,30

Gewerbemeldungen, Insolvenzen

Gewerbeanzeigen D 13 3 4. Vj 2003 1,30  

Gewerbeanzeigen; Jahreszusammenfassung D 14 3 2003 3,10  

Insolvenzen J 11 3 2. Hj 2003 1,60  

Produzierendes Gewerbe, Handwerk

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden; Jahreszusammenfassung E 12 3 2003 4,60  

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden; Betriebsergebnisse, Beschäftigte, 
Umsatz, Energieverbrauch E 14 3 2003 3,10  

Energiebilanz und CO2-Bilanz E 44 3 2001 4,90

Bauhauptgewerbe – Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau; im Juni; Ergebnisse der Totalerhebung E 22 3 2003 2,90  

Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe E 29 3 4. Vj 2003 1,30  

Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; 
Jahreszusammenfassung E 30 3 2003 1,30  

Handwerk; Messzahlen über Beschäftigte und Umsatz nach 
Wirtschafts- und Gewerbezweigen E 51 3 4. Vj 2003 1,30

Verkehr

Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen H 14 3 3. Vj 2003 1,30  

Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen; 
Jahreszusammenfassung H 22 3 2002 6,90  
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Titel Bestell-Nr. Ausgabe Preis 
in EUR

Dienstleistungen

Dienstleistungsstatistik; Strukturerhebung J 20 3 2001 2,30  

Öffentliche Sozialleistungen

Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, 
Junge Menschen am 31. 12.; Ausgaben und Einnahmen für die 
Jugendhilfe K 18 3 2002 1,50  

Pflegeeinrichtungen am 15. Dezember sowie Empfängerinnen 
und Empfänger von Pflegegeldleistungen am 31. Dezember K 32 3 2001 2,50  

Wohngeld F 29 3 2001 3,30  

Öffentliche Finanzen und Steuern

Gemeindefinanzen; Ergebnisse der vierteljährlichen 
Kassenstatistik L 21 3 4. Vj 2003 4,40  

Haushaltsansätze der Gemeinden und Gemeindeverbände L 24 3 2004 2,70  

Personal der öffentlichen Verwaltung L 32 3 2002 16,60  

Preise und Preisindizes

Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung 
und Straßenbau M 14 3 1. Vj 2004 1,30  

Kaufwerte von Bauland M 15 3 4. Vj 2003 1,30  

Löhne und Gehälter

Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und in 
ausgewählten Dienstleistungsbereichen N 11 3 4. Vj 2003 3,10  

Gesamtrechnungen

Bruttoanlageinvestitionen 1999-2001 P 18 3 2001 3,40  

Verfügbares Einkommen und Primäreinkommen der privaten 
Haushalte 1991-2001; Revidierte Ergebnisse P 22 3 2001 2,50  

Umweltökonomische Gesamtrechnungen; 
Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse 1970 – 2002 P 31 3 2002 5,20  

Umwelt

Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von 
wassergefährdenden Stoffen Q 13 3 2002 1,50  

Daten zur Abfallwirtschaft Q 25 3 2001 10,50  

Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe Q 31 3 2002 4,50  

Waren und Dienstleistungen für den Umweltschutz 1999–2002 Q 32 3 2002 7,10  

Sonderveröffentlichungen

Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Höxter Y 41 4 2003 8,60  

Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Paderborn Y 44 4 2004 8,60  

Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Märkischer Kreis Y 47 4 2004 8,60  

Statistische Rundschau für die Kreise NRWs; Kreis Unna Y 51 4 2004 8,60  

Elektronische Medien (CD-ROM)

Adressen der Kindertagesstätten. Die CD-ROM enthält die Adressen 
aller Kindertageseinrichtungen von öffentlichen und freien Trägern 
in Nordrhein-Westfalen. K 42 8 2004 15,30  

Hochschulstatistische Kennzahlen: 
Monetäre Kennzahlen 2000/2001 Grunddaten und Kennzahlen 
der deutschen Hochschulen auf aggregierter Ebene 
(z. B. Land, Hochschulart, Fächergruppe), zusätzlich tiefer 
gegliederte Angaben zu einzelnen Hochschulen 
(ohne Angaben zu Fächergruppen) L 18 8 2001 25,00  
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Titel Bestell-Nr. Ausgabe Preis 
in EUR

Elektronische Medien (CD-ROM)

Hebesätze der Realsteuern in Deutschland (Grundsteuer A/B, 
Gewerbesteuer, Bevölkerungszahl) L 28 8 2003 39,90  

Gemeindeverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland; 
Administrative Gebietseinheiten, Gebietsstand 31. 12. 2002 
mit Angaben zu Flächen und Bevölkerung zum 31. 12. 2002 Z 15 8 2002 98,00  

Bestellungen richten Sie bitte an das:

Landesamt

für Datenverarbeitung und Statistik

Nordrhein-Westfalen

– Dezernat 114 – (Vertrieb)

Postfach 10 11 05

40002 Düsseldorf

oder bedienen Sie sich unseres webshops unter: www.lds.nrw.de

– MBl. NRW. 2004 S. 711
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Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie

Bekanntmachung 
des Vomhundertsatzes nach § 148 Abs. 4 

des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches 
(SGB IX) für das Kalenderjahr 2003

Bek. d. Ministeriums für Gesundheit, Soziales, 
Frauen und Familie v. 16. 7. 2004 

– V 8 – 4421.41/2004 –

Für das Jahr 2003 beträgt der Vomhundertsatz gem. § 148
Abs. 1 und 4 SGB IX 5,42.

– MBl. NRW. 20004 S. 715

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschlüsse 2002 
der Rheinischen Kliniken 

Bek. des Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 19. 7. 2004

Die Landschaftsversammlung Rheinland fasste in ihrer
Sitzung am 18. 12. 2003 – ohne Aussprache – einstimmig
den Beschluss Nr. LVers 11/86:

„1
Feststellung der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2002 der Rheinischen
Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf, Essen,
Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen, und der
Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen wird entspre-
chend den als Anlagen zur Drucksache beigefügten
Bilanzen zum 31. 12. 2002 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung 2002 festgestellt.

2
Gewinnverwendung und Verlustbehandlung

Die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sieht –
ausgehend von den nachfolgend aufgeführten Rheini-
schen Kliniken – wie folgt aus: 

2.1

Bedburg-Hau

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 5.218,91 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2

Bonn

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 269.391,75, davon Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in
Höhe von ¤ 265.102,71 wird in eine zweckgebundene
Rücklage für die Finanzierung der Kosten für die Brand-
schutz- und Asbestmaßnahmen sowie der Sanierung des
Versorgungszentrums eingestellt.

2.3

Düren

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 28.366,70, davon Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in
Höhe von ¤ 9.581,38 wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

2.4

Düsseldorf

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 1.644.031,00, davon Jahresüberschuss zum 31. 12.
2002 in Höhe von ¤ 1.236.276,50 wird in Höhe von
¤ 1.200.000,00 in eine zweckgebundene Rücklage einge-
stellt. Davon werden ¤ 250.000,00 für die Errichtung
einer Tagesklinik auf dem Unigelände, ¤ 300.000,00 für
die EDV-Ausstattung der Stationen im Rahmen der
KIS-Einführung, sowie ¤ 650.000,00 für Investitionen
im Rahmen der Umstellung der Speisenversorgung
in der Küche verwendet. Der verbleibende Rest in 
Höhe von ¤ 444.031,00 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2.5

Essen

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 16.781,68 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.6

Köln

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 322.744,41, davon Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2002
in Höhe von ¤ 75.070,34, wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2.7

Langenfeld

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 1.980,53 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.8

Mönchengladbach

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 75.557,13 sowie der Gewinnvortrag in Höhe von
¤ 453.271,50 (insgesamt ¤ 528.828,63) werden in Höhe
von ¤ 75.557,13 in eine zweckgebundene Rücklage „Neu-
es Therapiekonzept Kletterwand“, in Höhe von
¤ 253.271,50 in eine zweckgebundene Rücklage für die
„Neuausrichtung der therapeutischen Konzepte“ sowie
in Höhe von ¤ 100.000,00 in eine zweckgebundene Rück-
lage für die „Fortführung des KIS-Projektes“ eingestellt.
Der verbleibende Rest in Höhe von ¤ 100.000,00 wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

2.9

Viersen

Der Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 547.822,98  wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.10

Orthopädie Viersen

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2002 in Höhe von
¤ 7.356,96, davon Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2002 in
Höhe von ¤ 67.330,80 wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.“

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIROG Köln hat am 14. Juli 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht
der Rheinische Kliniken Bedburg-Hau, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 in der
diesem Bericht als Anlagen 1 (Lagebericht) und 2–5 (Jah-
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resabschluss) beigefügten Fassung folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Klini-
ken Bedburg-Hau unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch
§ 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO,
§ 106 GO NW sowie der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben
und prüfungspflichtigen Einrichtungen wurde der Prü-
fungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnis-
se und die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften
der KHBV und den ergänzenden Regelungen in der
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend
§ 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kli-
nik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO
dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat keine
Einwendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
DHPG Gummersbach hat am 29. Juli 2003 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Klini-
ken Bonn unter Einbeziehung der Buchführung und
den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 geprüft.
Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde
der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung er-
streckt sich daher auch insbesondere auf die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesen, die wirtschaftlichen
Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung
der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW
erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses
durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23
GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und des durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die An-
forderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungs-
gegenstandes nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG
NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die
Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschaf-
teten Investitionsmittel hat keine Einwendungen er-
geben.
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Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
DHPG Gummersbach hat am 31. Juli 2003 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Klini-
ken Düren unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch
§ 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegen-
stand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23
GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich
aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kranken-
hauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-

dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Inves-
titionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 27. Juni 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken
Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf – nach KHG unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der Klinik für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHB-
VO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse
sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und des durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung
des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben,
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
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entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIROG Köln hat am 14. Juli 2003 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken
Essen unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis
31. Dezember 2002 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in
Verbindung mit  § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere
auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Regelungen
in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über
den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend
§ 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kli-
nik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar, soweit die Anforderungen des
§ 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat keine
Einwendungen ergeben.

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 16. Mai 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Klini-
ken Köln nach KHG unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch
§ 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung
umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über
den Prüfungsgegenstand gem. § 34 KHG NRW abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und des durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung
des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben,
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertreter der Klinik sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat keine
Einwendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 22. Mai 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken
Langenfeld nach KHG unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 geprüft.
Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHB-
VO, wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse
sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand gem. § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung
des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben,
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-

dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat keine
Einwendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 25. Juni 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken
Mönchengladbach unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch § 34 KHG NRW
in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV und den ergän-
zenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lage-
bericht sowie über den Prüfungsgegenstand gem. § 34
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und des durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung
des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben,
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den  tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat keine
Einwendungen ergeben.“
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Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 25. Juli 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken
Viersen nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Durch § 34
KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst
daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den er-
gänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand nach
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Mit Ausnahme des im folgenden Absatz dargestellten
Sachverhalts haben wir unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich
aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung mit der im nachfolgenden Absatz
dargestellten Ausnahme eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Ein-
schränkung zu keinen Einwendungen geführt: Die Wert-
haltigkeit einer Forderung aus der Abrechnung der Spar-
te Forensik in Höhe von EUR 1.714.228,10 kann nicht ab-
schließend beurteilt werde, da die Klinikleitung zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses keine
bindende Zusage über die Begleichung der Forderung er-
halten hat.

Mit dieser Einschränkung vermittelt nach unserer Über-
zeugung der Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der
Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.

Ohne die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse
einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass im Lagebe-
richt zutreffend auf Verluste in wesentlichen Bereichen
der Kliniken hingewiesen wurde.“

Zu veröffentlichende Ergänzung der 
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen:

„Die Forderung aus der Abrechnung der Sparte Forensik
ist zwischenzeitlich beglichen, der Grund für die Ein-
schränkung des Bestätigungsvermerkes ist somit entfal-
len.

Die Eigenkapitalausstattung der Klinik ist unzureichend.
Zeitnahe Maßnahmen zur Verbesserung der Vermögens-
und Finanzlage sind erforderlich.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H i l l i g w e g

Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2002 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Köln hat am 25. Juli 2003 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Klinik
für Orthopädie Viersen nach KHG unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht der Klinik für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002
geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt.
Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach
§ 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV und den ergänzenden Regelungen
in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über
den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und des durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung
des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben,
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
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setzlichen Vertreter der Klinik sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat kei-
ne Einwendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

R o s e n o w

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können an
sieben Tagen, gerechnet vom Tag der Veröffentlichung,
während der Dienststunden, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
beim Landschaftsverband Rheinland, Horion-Haus
(Dienstgebäude Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer
6030, eingesehen werden.

Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2004 S. 715

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Neubildung des 
Landesjugendhilfeausschusses

Bek. des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 23. 7. 2004

Der Landesjugendhilfeausschuss wird nach der Kom-
munalwahl 2004 neu konstituiert. Die im Bereich des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe – Landes-
jugendamt – wirkenden und anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe werden auf ihr Vorschlagsrecht
gem. § 71 Abs. 4 Achtes Buch des Sozialgesetzbuches –
Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) vom 26. 6. 1990,
Bundesgesetzblatt I Seite 1163 in der Neufassung vom
8. 12. 1998, Bundesgesetzblatt I Seite 3546 in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 2 des ersten Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG)
vom 12. 12. 1990 – GV. NRW. S. 664 – zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 29. 4. 2003, GV. NRW. S. 254 und
§ 3 Abs. 3 der Satzung für das Landesjugendamt West-
falen-Lippe vom 7. 11. 1991 (GV. NRW. S. 434) hinge-
wiesen.

Sie haben mindestens 16 Frauen und Männer als stimm-
berechtigte Mitglieder und deren Stellvertreter/innen
vorzuschlagen. Ziel ist es, ein paritätisches Geschlechter-
verhältnis anzustreben. 

Aus diesen Vorschlägen ernennt die oberste Landesju-
gendbehörde acht stimmberechtigte Mitglieder und ih-
re Stellvertreter/innen für die Wahlzeit der Land-
schaftsversammlung nach Einholung einer Stellung-
nahme des Landschaftsausschusses. Bei der Ernennung
sind die Vorschläge der Wohlfahrtsverbände und der

Jugendverbände entsprechend der Bedeutung ihrer Ar-
beit für die Jugendhilfe im Bezirk des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe angemessen zu berücksichti-
gen.

Gem. § 11 Abs. 4 AG KJHG finden die §§ 12 und 13 des
Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. 6. 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509) – zu-
letzt geändert durch Artikel 3 d. Gesetzes v. 16. 12. 2003
(GV. NRW. S. 766) – entsprechend Anwendung. 

Ihre Vorschläge richten Sie bitte bis zum 18. 10. 2004 an
den

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

– Landesjugendamt –

Herrn Gleis

Warendorfer Str. 25

48145 Münster

– MBl. NRW. 2004 S. 721

I.

2135

Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) 

RdErl. des Innenministeriums vom 3. 8. 2004 
– 73-52.06.04 –

1

Mein Erlass vom 10. 10. 2003 – 73-52.6.4 – (MBl. NRW.
2003 S. 1170/SMBl. NRW. 2135) wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Artikel 7 wird die Angabe „(Stand: Juli 2002)“
durch die Angabe „(Ausgabe August 2004)“ er-
setzt.

b) In Artikel 8 wird die Angabe „(Stand: März 2002)“
durch die Angabe „(Ausgabe August 2004)“ er-
setzt.

c) In Artikel 12 wird die Angabe „(Stand: September
2003)“ durch die Angabe „(Ausgabe August 2004)“
ersetzt.

2

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“
wird wie folgt geändert:

a) Auf dem Titelblatt wird die Angabe „Ausgabe 2002“
durch die Angabe „Ausgabe August 2004“ er-
setzt.

b) Auf dem Titelblatt wird die Angabe „Anmerkung
der Projektgruppe Feuerwehr-Dienstvorschriften:

Diese Dienstvorschrift wurde vom Ausschuss Feuer-
wehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivi-
le Verteidigung (AFKzV) auf der 9. Sitzung am
18./19. 9. 2002 genehmigt und den Ländern zur Ein-
führung empfohlen.“

durch die Angabe

„Diese Dienstvorschrift (Ausgabe 2002) wurde vom
Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastro-
phenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) auf der
9. Sitzung am 18./19. 9. 2002 genehmigt und den
Ländern zur Einführung empfohlen.

Die Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. 12.
1989 („PSA-Richtlinie“) wurde bei der Überarbei-
tung dieser Dienstvorschrift (Ausgabe August 2004)
berücksichtigt.“

ersetzt.

c) In der Anlage 3 (Übersicht über atemschutzspezifi-
sche Regeln und Hinweise) wird die Angabe
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„vfdb-Richtlinie 0802 Richtlinie – Regeln für die
Auswahl von Atemschutz-
geräten und Chemikalien-
schutzanzügen für Einsatz-
aufgaben bei den Feuer-
wehren

vfdb-Richtlinie 0804 Wartung von Atemschutz-
geräten für die Feuerwehren

vfdb-Richtlinie 1003 Schadstoffe bei Bränden“

gestrichen.

3

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 8 „Tauchen“
wird wie folgt geändert:

a) Auf dem Titelblatt wird die Angabe „Ausgabe März
2002“ durch die Angabe „Ausgabe August 2004“ er-
setzt.

b) Auf dem Titelblatt wird die Angabe 

„Anmerkung der Projektgruppe FwDV:

Diese Dienstvorschrift wurde vom Ausschuss Feuer-
wehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivi-
le Verteidigung (AFKzV) auf der 8. Sitzung am 6. 3.
2002 genehmigt und den Ländern zur Einführung
empfohlen.“

durch die Angabe

„Diese Dienstvorschrift (Ausgabe März 2002) wurde
vom Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Kata-
strophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) auf
der 8. Sitzung am 6./7. 3. 2002 genehmigt und den
Ländern zur Einführung empfohlen.

Die Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. 12.
1989 („PSA-Richtlinie“) wurde bei der Überarbei-
tung dieser Dienstvorschrift (Ausgabe August 2004)
berücksichtigt.“

ersetzt.

c) Im Kapitel 4.1 (Mindestausrüstung) wird die Angabe 

„Leichttauchgerät (für Feuerwehrtaucher der Stu-
fe 1 nach DIN EN 250; für Feuerwehrtaucher der
Stufen 2 oder 3 nach vfdb-Richtlinie 0803) mit Voll-
maske als Atemanschluss oder schlauchversorgtes
Leichttauchgerät (nach DIN 58642 für Feuerwehr-
taucher der Stufe 3)“

durch die Angabe

„Leichttauchgerät mit Vollmaske als Atemanschluss
oder schlauchversorgtes Leichttauchgerät“

ersetzt.

d) Im Kapitel 5.2.2 wird die Angabe

„Gerätekunde (insbesondere Tauchgeräte gemäß
vfdb-Richtlinie 0803, Vollmaske, Tariermittel, Un-
terwassersprecheinrichtung)“

durch die Angabe

„Gerätekunde (hauptsächlich Tauchgeräte gemäß
DIN EN 250, Vollmaske, Tariermittel, Unterwasser-
sprecheinrichtung)“

ersetzt.

e) Im Kapitel 5.4 (Prüfung der Feuerwehrtaucher) wird
die Angabe

„Tauchen mit Tauchgerät gemäß vfdb-Richtlinie
0803 bis in die Tauchtiefe von 20 Meter vom Ufer
und/oder vom Boot aus, mit Ab- und Aufsteigen am
Grundtau“

durch die Angabe

„Tauchen mit Tauchgerät bis in die Tauchtiefe von
20 Meter vom Ufer und/oder vom Boot aus, mit Ab-
und Aufsteigen am Grundtau“

ersetzt.

f) In der Anlage 1 (Begriffsbestimmungen und Techni-
sche Anforderungen) wird die Angabe

„Leichttauchgeräte sind für das Tauchen in den Feu-
erwehren zugelassene Tauchgeräte nach DIN EN 250
und vfdb-Richtlinie 0803, aus denen der Taucher
atemgesteuert mit Atemgas versorgt wird. Bei

Leichttauchgeräten mit Nitrox-Gasgemischen ist
zusätzlich die prEN 13949 zu beachten.“

durch die Angabe

„Leichttauchgeräte sind für das Tauchen in den
Feuerwehren zugelassene Tauchgeräte nach DIN
EN 250, aus denen der Taucher atemgesteuert mit
Atemgas versorgt wird. Bei Leichttauchgeräten mit
Nitrox-Gasgemischen ist zusätzlich die prEN 13949
zu beachten.“

ersetzt.

4

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 „Einheiten
im ABC-Einsatz“ wird wie folgt geändert:

a) Auf dem Titelblatt wird die Angabe „Ausgabe 2003“
durch die Angabe „Ausgabe August 2004“ er-
setzt.

b) Auf dem Titelblatt wird die Angabe

„Diese Dienstvorschrift wurde vom Ausschuss
Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz
und zivile Verteidigung (AFKzV) auf der 12. Sitzung
am 15. und 16. 9. 2003 in Harislee genehmigt und
den Ländern zur Einführung empfohlen.“

durch die Angabe

„Diese Dienstvorschrift (Ausgabe 2003) wurde vom
Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastro-
phenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) auf der
12. Sitzung am 15./16. 9. 2003 genehmigt und den
Ländern zur Einführung empfohlen.

Die Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. 12.
1989 („PSA-Richtlinie“) wurde bei der Überarbei-
tung dieser Dienstvorschrift (Ausgabe August 2004)
berücksichtigt.“

ersetzt.

c) Im Kapitel 1 (Allgemeines) wird die Angabe

„Richtlinien, z. B. der Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), die ergänzend
zu dieser Dienstvorschrift technische und taktische
Einzelheiten beschreiben.“

durch die Angabe

„Richtlinien, die ergänzend zu dieser Dienstvor-
schrift technische und taktische Einzelheiten be-
schreiben.“

ersetzt.

d) Im Kapitel 1.5.2 (Lagebeurteilung) wird die Angabe

„Einsatztoleranzwerte (ETW) nach vfdb-Richtlinie
10/01“

durch die Angabe

„Einsatztoleranzwerte (ETW)“

ersetzt.

e) Im Kapitel 4.2.3 (Umfang der Sonderausrüstung)
wird die Angabe

„Prüfröhrchen mindestens für Stoffe nach vfdb-
Richtlinie 10/01“

durch die Angabe

„Prüfröhrchen“

ersetzt.

5

Die Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) sind in
elektronischer Form unter »www.idf.nrw.de« veröffent-
licht und können in Druckform bei dem Versandhaus
des Deutschen Feuerwehrverbandes GmbH, Koblenzer
Straße 135 –139, 53177 Bonn, und bei dem Deutschen
Gemeindeverlag W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühl-
straße 69, 70565 Stuttgart, bezogen werden.

6

Mein Erlass vom 5. 11. 2003 – 73-52.6.4 – (nicht veröf-
fentlicht) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2004 S. 721
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